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Die Krankenkassen in der öffentlichen Kritik.
Anläßlich der Tagung des Gesamtverbandes der 

Krankenkassen Deutschlands am 3. und 4. Juli d Js 
in Konstanz hat auf Aufforderung des Vorstandes des 
D r rS deS dfer Krankenkassen Deutschlands 
Arh]Jff ;  Lrd“ -ami Kir die Vereinigung der deutschen 
Arbeitgeberyerbande das von derVersammlungsleitung 
ziir Erorterung gestellte Thema „Die Krankenkasse?
r J Z  f r  ^ n 11 in einem einleitenden
n , ,rat behandelt. Da die Geschäftsgebarung der 
)rtskrankenkassen im Reich und in Danzig kaum 

irgendwelche nennenswerten Unterschiede aufweist 
können die Ausführungen Dr. Erdmanns auf die 
werden1" Verhädtmsse iast ausnahmslos angewendet

Ausgehend von der Tatsache, daß die Organe der 
Krankenversicherung die hohe Aufgabe haben, der 
Volksgesundheit u n p a r te iis c h  und u n p o li t is c h
k?lin1.eii6n’ ?  ,6i^ 1 A ’lFgabe von höchster sozialer, k lturelier, wirtschaftlicher aber auch staatspolitischer
st^rn TVtSr i a t6ndf  K ^ ^ n g  zu erfüllen haben, steht Dr. Erdmann fest, daß Pflichten gegenüber der
Allgemeinheit von sehr großem Wert auf (ler andern 
und WbeS°ndT 6 Pemllchk?it  und Sorfalt bei der A rt 
D a ß Y i c h d i T f r S-f dur°hgeführt werden. 
dwOreane de^nfr^LbCpbei  ̂mit dem Geschäftgebaren
wie es8 der p al f  k i  1 V SSen T  emgehe»d beschäftigt, wie es aei 4 all ist, liegt zunächst andern allnemeinen 
Interesse, das die breite V  g6 ?

K t t  's ?  f
der Vorkriegszeit um gegenüber
B e r ü c k S g ™  daS Ü. Ä  s t ie g e .,  e i n i  
gneUmlb & Ä  X c “  V t o
Ä F 6“ ' ■ S Ä t '  K g e % e r°

hat, so liegt dies nach den Ausfühmngen D r ^ i ^ ^  
daran,daß gerade derHannfvar-w i Erdmanns
kassen eine b es tim  ft. ,nd deutscher Kranken- 
s te llu n g  au fse ine F̂ i L P a rtu 1-I,10 l i t ,is c he E i n 
parteipolitische Einstellung vfetfaoV^ 11 ^  Und diese 
des Verbandes r i c b t “ “e t e i f  “ t e » n  £

g e g ln ^ t S p ^ S ä  d IS e ?  ^  U
im  Jahre 1925 zum Prinzip erhöbe™ R OT Krankenkassen 
d e r  K r a n k e n k a s s e n  d f r c h V i ? * ' V° !\ &Hn^  
Diese Betriebe, die den Verkauf aii g e n k e t r i . e be. 
fürsorge benötigten A rtik e l ebenst

pflege betreiben,

allen Mitteln eine Monopolstellung zu verschaffen. 
Unter dem p o l i t i s c h e n  Gesichtspunkt „ S o z i a l i 
s ie ru n g  des G e s u n d h e i t s w e s e n s “ , unter dem 
w i r t s c h a f t l i c h e n  Gesichtspunkt, ö f f e n t l i c h e  
E ü r s o r g e e in r i c h t u n g e n  zu privaten Erwerbs
geschäften auszunutzen, sind hier seinerzeit große 
Unternehmungen geschaffen worden, die dem schärf
sten Widerstand der Privatwirtschaft begegneten und 
immer begegnen werden. Hier handelt es sich also 
politisch um den Versuch, m it  H i l f e  w i r t s c h a f t 
l i c h e r  M aß nah m e n  eine dem G e s a m tw o h ie  
der Be v ö lk e ru n g  dienende S oz ia lve r  sicher ungs- 
e in ric h tu n g  der Ver fo lgung e inse i t ige r  pa r te i 
po l i t ische r  Ziele  einer einse i t igen In te ressen
gruppe d iens tbar  zu machen. Juristisch bedeutet 
die geschilderte Tätigkeit des Hauptverbandes deutscher 
Krankenkassen, um m it Dr. Erdmann zu sprechen, 
eine Verletzung der gesetzlichen Bestimmungen, ins
besondere der Vorschriften des § 414 R.V. 0.

Im engen Zusammenhang m it der wirtschaftlichen 
Tätigkeit des Hauptverbandes deutscher Kranken
kassen steht die politische Betätigung. Hier weist 
Dr. Erdmann auf einen Bericht der DüsseldorferVolks- 
zeitung vom 26. Ju li 1926 über eine Tagung de’ 
Hauptverbandes deutscher Krankenkassen hin, in de? 
der Reichstagsabgeordnete Dr. Moses folgendes am 
führte: „Die Reichstagsfraktion und der Vorstand des 
S. P. D. seien sich bewußt, daß die Sorgen der Kranken
kassen auch ihre Sorgen seien. Man pflege gewöhnlich Zu
sagen, die politische Partei, die Gewerkschaften und di® 
Genossenschaften seien die drei Säulen der Arbeite? 
bewegung. Man vergesse dabei häufig, daß die Träg® 
der Sozialversicherung die vierte Säule seien. In  d0l_ 
kommenden konzentrischen Angriffen werden die v e 
treter der Sozialdemokratie die Kulturkämpfer für &  
Arbeitergruppe sein, und wenn w ir zusammenstehe ; 
wird der Sieg unser sein“ . Die Beantwortung d 
Krage, ob die politische Einstellung des Hauptverband ^ 
deutscher Krankenkassen geeignet ist, das Anseh® 
der Krankenkassen zu festigen, ob ein derartig 
Verfahren insbesondere geeignet ist, die dem Gesa)# 
wohle des Volkes dienende Sozialversicherung, so \  
ihr Zweck und das Gesetz es wollen, unparteiisch j, 
unpolitisch durchzuführen, kann wohl kaum zwei 
haft sein.

Schließlich wendet sich Dr. Erdmann zur dr^g  
der Verwaltungskosten und geht, nachdem e) ¡ft 
Problem der Vorbildung der Kassenbeamten gej* ^0li 
hat, auf die Belastung der Allgemeinheit durch ^  
Bau kostspieliger Verwaltungsgebäude näher 
Wenn auch nicht jede Neueinrichtung von Verwalt 
gebäuden als wähl- und planlos hingestellt "A a0h' 
kann, da die Veränderung der Verhältnisse in der ^  
kriegszeit, die Aenderungen in Verkehrs verhält®_ 0jt 
das Bauverbot während des Krieges, die Infiat in ^  
u. a. m. in einer Reihe von Fällen hinsichtlio
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Zurverfügungstellung von Verwaltungsgebäuden be
helfsmäßige Verhältnisse geschaffen haben, so wendet 
sich Dr. Erdmann doch scharf gegen das System, 
Geldbeträge zu dem Zweck anzusammeln, hieraus 
nette und kostspielige Verwaltungspaläste zu errichten. 
Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß 
das Reichsarbeitsministerium bereits im Jahre 1924 
zum Ausdruck brachte, daß es vom Standpunkt der 
Wirtschaft nicht gebilligt werden könne, wenn heute 
einzelne Krankenkassen aus hohen Beiträgen Rück
lagen sammeln, Geld gegen billige Zinsen ausleihen 
oder in neuen Verwaltungsgebäuden anlegen und daß

in solchen Pallen die Versicherten auf eine Ermäßigung 
der Beiträge ein Vorrecht hätten. H ier weist Dr. Erd
mann m it Recht darauf hin, daß die Krankenkassen 
bei der Errichtung von Verwaltungsgebäuden besondere 
Zurückhaltung üben sollten, um rein äußerlich zu 
dokumentieren, daß die Krankenkassen als Verwaltungs
stellen öffentlicher und ihnen im Interesse des Gesamt
wohles der Bevölkerung anvertrauter Geldbeträge Maß 
zu halten verstehen in äußeren Dingen, um damit um 
so mehr die Leistungen dem Gebiet und d e n je n ig e n  
Bevölkerungsschichten zuführen zu können, denen sie 
ihrer Bestimmung nach zu dienen haben. DRM.

Die Zukunft der Kohle.
Die European Finance bringt von David Evans 

beachtliche Ausführungen über die Zukunft der Kohle. 
Nach der Ansicht Evans besteht in der nächsten 
Zukunft wenig oder gar keine Aussicht auf eine wesent
liche Besserung der Weltkohlenindustrie. Die W elt
produktion an Kohle übersteigt weiter die Nachfrage. 
Während der ersten Hälfte von 1926/27 war eine erheb
liche Steigerung des Konsums von Kohle verglichen 
mit der entsprechenden Zeit von 1926 festzustellen. 
Tatsächlich bestand in allen Ländern eine Vergrößerung 
der Erträge der Kohlen konsumierenden Industrien 
und auch ein Ansteigen des Umfangs des Übersee
handels. Indessen fährt der Umfang der Kohlenpro
duktion fort, denjenigen des Konsums zu übersteigen. 
Im Vereinigten Königreich ist der Achtstundentag in 
allen hauptsächlichsten Kohlenfeldern des Landes 

m it Ausnahme von Yorkshire — wieder eingerichtet 
Worden, und die Produktion wurde angereizt durch die 
Reduktion der Kosten und damit durch Preise, die 
der längere Arbeitstag möglich gemacht hatte. Auf 
dem Kontinent und besonders in Deutschland wurde 
das Förderungsvermögen durch verbesserte Einrich
tungen und durch die Konzentration aller Bemühungen 
auf die leistungsfähigsten und reichsten Kohlenzechen 
vergrößert. Es ist richtig, daß in den Vereinigton 
■Vaaten der Streik in einem Teil der bituminösen 
Kohlenfelder für eine Verminderung der Förderung 
Verantwortlich war, aber m it Vorräten, die bei Ausbruch 
der Förderungsstockung auf zwischen 70 bis 80 Millionen 
lonnen geschätzt wurden und mit den nicht in den 
Streik einbezogenen Kohlenfeldern, die weiter arbeiteten 
dud die eine Produktionsfähigkeit besitzen, die erheblich 
pößer ist als ihre laufende Produktion, war der Ver- 
Ust in den Vereinigten Staaten kaum zu bemerken 
jpd führte keine ernste Reaktion auf dem Weltmarkt 
lerbei. In  der Tat sanken in Amerika selbst die Preise 
1 °Iz der Verminderung der Vorräte. In  Ländern 

^•ßerhalb Europas und Amerikas, besonders in China 
,r a/  der kürzlich erreichte Grad der Entwicklung 
phernmt, aber die Gesamtproduktion Südafrikas, Indiens, 
\ r's .fernen Ostens und Australiens überschritt die des 

0rjahres.
a der folgenden Tabelle wird eine Schätzung auf 

r Basis der Statistiken für die letzten 6 Monate der

Oberschlesische Kohlen
für E xport Hausbrand, Industrie, Landwirlschall B unker

Baltische Koh lenhandelsgese llschaftm . b. H.
Kl. Nr. 25711 »anzlK, H rebam srkt a/8 Tdl.-Adr. ßilückohlcn 
'® rtU «h an« il«n B e iiw o rk e «  «I«» fü r» !en von PI®*"

Produktion bituminöser und Anthracit-Kohle für das 
laufende Jahr gegeben, verglichen mit der tatsächlichen 
Produktion der Jahre 1925 und 1926:

Land

Vereinigte Staaten . . . 
Vereinigtes Königreich . 
Deutschland . . . . . . .
F ra n k re ic h ...................
Po len..........................
R u ß la n d ......................
Japan ..........................
B e lg ien ..........................
Britisch Indien . . . .
S a a r ..............................
Tschechoslowakei . . .
Canada ..........................
Süd-Afrika . . . . . .
Niederlande...................

1930 192/
(In Millionen Metertonnen) san S «Al n Ä530.5 

248,3
132.6
47.0
29.1
17.7 
31,5
23.1 
20,3 
13,0
12.7 
8,6

11.8 
6,8

601,7
127,6
145,4
51.4 
35,8
26.4
29.2 
25,3.
20.3
13.7
14.5
11.7
12.4 
8,6

595,8
264.1
154.2
53.5
37.1
31.3
30.5
27.8
22.3
14.2
14.0
12.0
11.4
8.8

Summe: 1133,0 1124,0 1277,0
Diese Statistiken umfassen nicht Braunkohle, deren 

Produktion 1926 nach den statistischen Angaben des 
Völkerbundes bis auf über 172 Milk Metertonnen stieg 
oderumgewertet im Verhältnis von 2,9 gleichbedeutend 
mit ungefähr 38 Millionen t  Kohle ist. Die Produktion 
von Braunkohle in der ersten Hälfte des laufenden 
Jahres war ungefähr um 10 % höher als im Jahre 1926, 
so daß für Hartkohle die Ausbeute für die genannten 
Länder im laufenden Jahr ungefähr auf 1317Millionen 
Metertonnen geschätzt werden kann. 1926 waren es 
1162 Millionen Metertonnen und 1925 waren es 1171 
Millionen Metertonnen. Es ist eine schwierige Sache 
das ganz genaue Verhältnis der diesjährigen Kohlen- 
förderungzum diesjährigen Kohlenkonsum zu bestimmen, 
aber es wird wahrscheinlich, und nicht zu hoch gegriffen! 
auf einen tatsächlichen Uberschuß von 15% und einen 
potentiellen Uberschuß von über 20 % geschätzt werden 
können.

Der düstere Ausblick, den man in die nächste Zukunft 
der Welt-Kohlenminenindustrie gewinnt, gründet sich 
auf den ungeheuren Umfang der Überproduktion. Man 
hat allen Grund, eine stetige Vergrößerung des Ver
brauchs von Kraft für Industrie und Schiffahrtszwecke 
zu erwarten, aber für die nächste Zeit nicht in einem 
so großen Umfange, daß der Industrie ihr durchschnitt
licher Vorkriegs Wohlstand gesichert erscheint. InEuropa 
sind die Ausblicke noch unsicherer und beunruhigender 
als in anderen Teilen der Welt. Die in der Tabelle 
gegebenen Zahlen zeigen, daß die Kohlenproduktion 
in diesem Jahr auf nicht weniger als 144 Millionen 
Tonnen geschätzt wird oder um 12,7 % höher als 1925, 
und daß in den kontinentalen Ländern Deutschland, 
Frankreich, Polen, Rußland, Belgien, Saar, Tschecho
slowakei und den Niederlanden die Steigerung annähernd
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GO Millionen Tonnen beträgt (340,9 Millionen Tonnen 
verglichen mit 282,0 Millionen Tonnen). Wenn wir 
diesen Zahlen für den Kontinent diejenigen für das 
Vereinigte Königreich hinzufügen, beträgt die Steige
rung nahezu 75 Millionen Tonnen (605 Millionen Meter
tonnen verglichen mit 530,3 Millionen Tonnen).

Es ist lichtig, daß die Steigerung in den europäischen 
Ländern bis zu einem gewissen Grade das Ergebnis 
emei Bewegung ist, _ im Interesse jeden Landes so weit 
wie möglich die eigenen Brennstoffe zu gebrauchen 
und auch mit ihnen die benötigte Kraft selbst zu er
zeugen. Aber die wirtschaftliche Wirkung dieser Be
wegung ist im ganzen nicht nur für die Minenindustrie 
nachteilig, sondern auch für die Industrie und den 
Handel im allgemeinen. In Frankreich, Deutschland 
und Spanien hat man während des letzten Jahres ein
schränkende Maßnahmen im Hinblick auf den Zwangs
konsum heimischer Kohle und die Beschränkung des 
Imports fremder Kohle getroffen, und so weit als diese 
sowohl der Produktion wie dem Konsum eine künst
liche Dichtung geben, müssen sie schließlich dazu 
dienen, den Preis der Kohle für den Verbraucher , über 
die Weltmarkthöhe zu steigern und damit die Wieder
herstellung des Welthandels zu hindern. Dieser un
mittelbare Erfolg ist ein sehr erheblicher Schaden für 

ie Kohle exportierenden Länder gewesen, im besondern 
tur das Vereinigte Königreich. In den 7 Monaten, 
c ie mit dem letzten Juli endeten, hat die Gesamtsumme
d6l i  oAAAAAUm d6m Vereinigtem Königreich nur un
gefähr 200000 lonnen mehr betragen als in der ent
sprechenden Zeit 1925 und tatsächlich mehr als 12 M il
lionen Tonnen weniger als in den ersten 7 Monaten 1913

Aber der britische Handel leidet nicht nur unter 
der sehr gesteigerten Förderung auf dem Kontinent 
und den einschränkenden Maßnahmen, die mit Rück- 
sicht auf die Erhaltung dieser vergrößerten Förderum- 
eiguffen worden sind, sondern auch unter Reparation? 
heierungen. ln der Praxis wird keine dieser S  - 
rungen nach dem Verfahren, wie es im Versailler Ver

L  t7 g1Ülf ; *  »n-aijlrtm io rm  von Handelskontrakten und finanziert aus
S S ä  r  f , . R  i w h T ä s
f ü g t j Ä i  Ä S “werden d a K ü m c n f  j , ratsaeüo entnommen

verglichen mit nur 75000 Tonnen per Monat in 1913, 
während der deutsche Kohlen- und Koksexport nach 
Frankreich bis Ende Juli eine durchschnittliche Monats- 
höhe von über 1 Million Tonnen erreicht hat, gegen
über weniger als V2 Million Tonnen 1913. Diese Zahlen 
soll en nur den ganzen Ernst der Lage dartun, mit dem 
die veränderten Bedingungen auf dem Kontinent in 
Bezug auf die Produktion und den Export der Kohle 
auf die Minenindustrie und den Kohlenexporthandel 
des Vereinigten Königreichs gewirkt haben. Kürzlich 
hat Großbritannien den Umfang seines Handels mit 
einigen sehr wichtigen Küstenmärkten der Welt ver
größert, aber die letzten Bilanzen aller hauptsächlichsten 
Kohlenfelder des Landes haben schwere und sich 
mehrende Verluste gezeigt. In  den Süd-Wales-Kolilen- 
feldern betrug der Förderungsverlust (pithead loss) 
pro Tonne 1 sh, und der Gesamtverlust für die 
Kohlenlagerbesitzer in den sechs Monaten, die mit Juli 
endeten, stieg auf nahezu 800000 Pfund; und bei dom 
Fehlen einer sehr stark vergrößterten Nachfrage ist 
eine Reaktion in Richtung eines höheren Preisniveaus 
unvermeidlich.

Man hat Vorschläge in Bezug auf die Reorganisation 
des britischen, Kohenhandels auf der Basis von Kartellen 
gemacht, und auch zugunsten einer europäischen Ver
einigung mit dem Ziel, einer Regulierung der Förderung- 
Die vorherrschende Ansicht in diesem Lande ist, daß, 
während die Zentralisation des Absatzes und die rigorose 
Regulierung der Förderung für den Kontinent ein 
praktischer Ausweg gewesen sein mag, beides im Fall6 
des Vereinigten Königsreichs ungeeignet und^ uner
wünscht ist, für das ein sich weit ausbreitender Kohlen; 
export eine Lebensbedingung des Wohlstandes nicht 
nur für die Minenindustrie, sondern für die gesamten 
britischen verarbeitenden Industrien ist, die in d61 
Hauptsache auf ausländische Quellen für die Lieferung 
ihrer Rohstoffe angewiesen sind.

Druckfehlerberichtigung.
In  dem Artikel „Polen als Verbraucher und EU 

zeuger“ in der Danziger AVirtschafts-Zeitung Nr- “Q 
vom 4. November 1927 sind zwei Druckfehler unt0t 
laufen. Jm 4. Absatz des Artikels muß es heiß®® 
21 Millionen Kubikmeter statt 21 Tausend Kubikmöt® 
und 9 Millionen Kubikmeter statt 9 Tausend Kubikmeter

Mitteilungen der Handelskammer

der polnischen Devisenbestimmungen.

um die Aufhebung derVerordnun^d" B* handelt *icl1 
vom 15. AugUst 1926, durch d i e ' manzmimsters 
von ausländischen Valuten • 61 ^ n'  und Verkauf 
nach dem Auslande d ie ü e W  -G 1 lre Überweisung
von Geld mul Und Versend,«!

Post und die’ w X  ̂ o n “  
das Ausland BeschrnnViinrYn i unc* b lu te n  m 
Durch die Aufhebung der waren-
Bestimmungen wird8 der m^ rankenden Devisen - 
zwischen Danzig und P o l t e r n T t ^ S ^  Verkehr 

Im  einzelnen werden wh- » (r 61chterung erfahren, 
noch zurückkommen, nachdem1' ih r tv o r il V®r<,)r(|u" ng kehr lo  Sek. Das Feuer ist ein Azetylen-Gasfeü®1 ^ r  
sem Wlrd- " Wortlaut bekannt Linse, Tragweite 3^-4 sm. Das Feuer ist sichtba^

Ab gelehnte Eröffnung des Konkurs
verfahrens. ljr

Bei dem nachstehenden Betrieb ist wegen mangei|., 
der Masse die Eröffnung des Konkursverfahrens a
gelehnt worden:

v. Riesen, Adolph, n««cliluß v0iß
Firma, Danzig, 11. N. 18/27 oo q I ^ I -  

Barbaragasse Nr. 3

Leuchtfeuer in  Neufiihr.
Das wegen Neueinrichtung seit Juni d. Js. ge . 

Leuchtfeuer auf der Ostmole in Neufähr (Fischei 
wird Anfang November wieder in Betrieb eii, 
Das neue Feuer ist ein Blz. Grp. rot von 2 B * i gf  
Blitz je  1,5 Sek., Folge 2,5 Sek., Pause 6 Sek., w

1017 
# '

Iragwc 
180° von r. w. 94,5° über S. u. W. bis r. w. 274,5



Nr. 45
o l / l / z

Amtliclie Notierunoen an der Danziger Börse vom 31. Oktober bis 5. November 1927.

933

Z e lt

10. 27 
1 H . 27 
2- 11. 27 
*  H- 27

11. 27 
5 H. 27

Tel. Auszahl. 
Paris

Tel. Anxzalil. 
Brüssel- 

Antwerpen
Tel. Auszahl. 
Helsingfors

Tel. Auszahl. 
Stockholm

Tel. Auszahl. 
Kopenhagen

Tel. Auszahl. 
Oslo

Geld j Brief Geld | Brief Geld | Brief Geld j Brief Geld j Brief Geld j Brief

100 Reichs- 
marknoten

100 Reichsmark 
tel.Ansz. Berlin

122,422
122,497

122,728
122,803

122.397 
122,497 
122,487 
122,447
122.397 
122,477

122.703 
122,803 
122,793 
122,753
122.703 
122,783

0° ijanzi«er Stadtanleihe 1919 
Hanziger Goldanleihe 1923

Danziger Wertpapiere.
Die Notierungen erfolgen in Danziger Gulden (G)

lo,
k °  anzteer Stadtanleihe 1925

'o 1),
Kgenrentenbriefe

h, ¡^oziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie I—IX . 
'ailziger Hypotheken-Pfandbriefe SerieX—XIV 

ahziger Hypotheken-Pfandbriefe SerieXlX—XXII 
a»ziger Hypotheken-Pfandbriefe . . . . . .

'o b,
Ib
t«,

%-v
V " ^'banistK-Aktièn...............

Privat-Actien-Bank-Aktien 
Ikï6r Hypothekenbank-Aktien .

441/2 G. 
4,90 G. 
95 £ .

991/2 B. 
98% bz. 
951/2 bz. 
93 bz. 
113 B. 

951/2 G-- 
1341/2 G.

4,90 G.

991/2 B. 
98'% bz. 
951/2 bz. 
93 bz. 
113 B. 

951/2 bz. 
1341/2 G.

4,90 G.

99 bz. 
98% E. 
951/2 bz. 

93 bz. 
112 bz. 
96 B. 

1341/2 G.

3- 1J-27  I 4. 11. 27 5. 11. 27

4,90 G.

99 bz. 
98% ß. 

951/2 bz. 
93 bz. 
113 B.
96 B.

1341/2 bz. G.

4.90 G.

99 ß. 
99 B. 

951/2 bz. 
93 bz. 
112 B. 
96 B. 

1341/2 G.

4,90 G.

98% bz. 
98,7u bz. 
951/2 bz. 
93 bz.
112 B.
95 G.

1341/2 bz. G

Preisnotierungen für Getreide an der Danziger Dorse.
Vom 31. Oktober bis 5. November 1927. Die Notierungen erfolgen in  Danziger Gulden (G).

Für 50 kg frei Waggon Danzig

W eizen Roggen G orsto
Futter
gerste 1 Hafer

V ik 
to r ia -

E rb s en

grüne
Erbsen

k le in e
Erbsen

Biau-
mohn Gelbsenf

Pelusch
ken Wicken i ,Abker 1 bobnen

i Roggen- 
i k le ie

Weizen
k le ie

I 1*® I'M . 13,25 
lu i8 13.3Wa 

0 “4,P M . 12,25
l ^ J W ,  

M20 pf<i. l l)6 0
j bi« 11,621/,

12,12*/a 
bis 

12,20
11,75 bis 

12,75
11,25 

bis 11,75
10,25 

bis 11,—
22,— bis 

28,—
18 — bis

24,—
1 5 , -  

bis 18,—
besser 
3 4 , -  

bis 40,—

.
- - - 8,50

grobe 
8,75 bis 

8,90

nicht notiert

'"'ollen für sämtliche industriellen Erzeugnisse werden von der Geschäftstelle kostenfrei nachgewiesen
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Nachweis von Geschäftsverbindungen.
Angebote und Nachfragen in- und ausländischer Leser werden kostenfrei veröffentlicht und sind a» 

die Handelskammer in Danzig zu richten.
Interessenten erteilt die Handelskammer unverbindliche Auskunft gegen eine Schreibgebühr von 

oder dessen Gegenwert.
Danziger Firmen können die Anschriften in der Auskunftsstelle der Handelskammer, Hundegasse 

Zimmer 4/5, erfahren. Angabe der laufenden Nummer ist erforderlich.

10

10,

W a r e n a n g e b o t e .

Nr. Angebotene Waren Sitz der Firma

2211 Pflaumen, Kirschen, trockene 
Weichselkirschen, Aepfel, Bir-

2217
nen,frischeWeintrauben,Nüsse Galatz

Weintrauben, Obst, Frühgemüse Luxemburg
2218 Gesalzene Zitronenschalen,

Zitronensaft, Essenzen . . . Messina
2219 Inkasso, Vertretung in Rechts-

Streitigkeiten . . ................... Triest
2220 Jacquardwebstühle, Kartonpapier 

Vulkanfibrekoffer, Musterkoffer
Weberlitzen, Bindfaden usw. New Basford

2233 Butter, Eier ..........................
2234 Südfrüchte, Gemüse u. sonstige

2241
1 .andesprodukte.................. Milano

M ö b e l......................................... Kalisch
2242 Aepfel, G ä n s e .......................... Kobryn

Nr.

2263
2264

2265
2266
2290
2291
2292
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310

Angebotene Waren Sitz derFir®9

Goldene und silberne Uhren . . 
Wurstkonserven spez. „Morta

della di Bologna“ ...............
Trüffeln, Gemüse und dergl. 
Frische und gesalzene Sprotten
Holzkohlen..................................
Roh-Zitronensaft......................
Kapern in E s s ig ............... ...  •
W ä s c h e .....................................
K ä m m e .....................................
Fischmehl ..............................
Auskünfte, Inkasso ...................
Photographische Artikel . . •
Amylazetat ............... ...  • • •
Mandeln, getr. Früchte, Saaten, 

G etre ide..................................

Berlin

Bologna
Paris
Ostende
Stary Sac2
Messina
Aguilas
Falkensteiu
Hamburg
Hamburg
Czortköw
Bromberg
Livorno

Bari

W a r e n n a c h f r a g e n .

Nr. Gesuchte Waren Sitz der Firma Nr.

2235
2236
2237
2238
2239
2240
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2267
2268 
2269

Gesuchte Waren Sitz der

Kartoffeln, Gemüse..................
Schmier- und Mineralöle . . .
Leder .........................................
Zinkbleche.................................
Rammpfähle in Fichte und Tanne
W ellpappen ..............................
Schmalz, Superphosphat . . .
Ainerik. Schmalz, Pflanzenöle .
E isenw a ren ..............................
Gebr. Lastautore ifen...............
Anchovis ......................
Holz .........................................
Holzpfähle.................................
Sperrholzplatten......................
Maschinen, Werkzeuge . 
Englisches Riffelglas, hell ’.
Tee . . .

2270 Roggenmehl . . .
2274 1 Rundholz, Masten, Telegraphen

stangen, Eisenbahnschwellen 
,K)„_ und Kistenrollen . . . .  
227o Nähmaschinen .
2*2/6 Papier......................
2277 j Leinengarn
2278 Kolonialwaren .

Berlin
Memel
Lemberg
Krakau
Amsterdam
Teschen
Kobryn
Radomsk
Tarnow
Czenstochau
Stavanger
Sveek
Antwerpen
Saloniki
Warschau
Königshütte
Cluj-

Koloszvar
Tel-Aviv

2279

2280
2281
2282

2293
2294
2295

2296
2297
2298
2299

2311
2312

Dresden 
Rożyszcze 

j Warschau 
1 Lodz 

Przemyśl

2313
2314
2315
2316

2317
2318
2319

Konserven, kandierte Früchte
und ä h n lic h e s ...................

Eichenholz..............................
Linsen und grüne Erbsen . . 
Lagerung, Verladung,

Verfrachtung...................•
Wacholderbeeren...................
Speisefette 
Seegras, Crin d’Afrique, Hede 

und andere Fasermaterialien 
Strick- und Teppichwolle . . . 
Kolonialwaren, Südfrüchte . . . 
Weine
Fleischkonserven,Rohmaterialien

für Fischkonserven...............
L u m p e n .....................................
Heringe, gesalzen, Lachs, Aale, 

Räucherfische . . . . . . .
Salzheringe ...............................
Amerik. Schmalz und Speck . .
Schuhpaste..................................
Aluminium-, Martinstahl- und 

Alpacca-Bestecke . . . . . .
Parfüm, Kosm etika............... ...
Leinsaat, G rubenholz...............
K a r to ffe ln .................................

Livorno
Paris
Marseille

Prag
Berlin
Przemys1

üftßNowym »j*
Bromberg
Tamo«’
Sierck

Reddite*1
B ie lik

Obiadowa
Radzio»K
Krakau
Przemy*

Kolo»S,
W a r A s
Helmut
Athen

—— — V e r t r e
Nr. Vertretungen gesucht für Sitz der Firma

2320 Spitzentaschentücher, Stickerei
taschentücher, Valencienne-
tucher, Crepe de Chine-Taschen-tucher . . .

Plauen

Nr.

2321

2322

Vertretungen gesucht für

Konserven jeder Art, Delika
tessen ..................................

Kongo-Kopal..........................
A nt"
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Danzig

Eisenbahntarif- und Verkehrsnachrichien.
i w f i  di!8?r Rubrik w°rden u- a- alle für den Danziger Handel bedeutsamen Neuregelungen und Verordnungen 

der polnischen Eisenbahnverwaltung mitgeteilt.) 
Ausgabe dos Nachtrages V I zum polnischen Eisen

bahngütertarif — Teil 11 bis V. 
v ^  Gültigkeit vom 15. November 1927 gelangt der 
'achtrag VI zum polnischen Gütertarif zur Einführung, 
w Aus dein Inhalt erscheint uns Nachstehendes von 
Dichtigkeit zu sein:
eil *?!e Bestimmungen im Punkt 18 des Teil I I  über 
, e b rachtberechnung von ungleich tarifierten Gütern,
tip k?^  einem Frachtbrief aufgeliefert werden, finden 
‘Cht Anwendung auf Sendungen, für welche die 

. achten nach den verschiedenen Ausnahmetarifen 
Rechnet werden

48 des Teil I I  wird dahin ergänzt, daß bei 
Forderung von lebenden Fischen und Fischbrut in 
Jasser und in Spezial wagen die Fracht für 2/3 des 

egewichts des Wagens berechnet wird.
V . Ü1 Ausnahmetarif 11 für die Beförderung von 
5 tv, i,n." un<̂  Koksstaub wird die Kornstärke von 

'hui m. 10 mm geändert.
Via ^  F H I wird der Punkt 2 b Frachtberechnung 

eT,° lgt  geändert:
' llr Kartoffelmehl und Kartoffelsyrup 

auf eine Entfernung von 1—200 km nach Kl. V 
auf eine Entfernung von 201—450 km 

“  240 gr für 15 t Ladungen 
— 280 gr für 10 t Ladungen 

eine Entfernung von mehr als 450 km nach Kl. VII.

Ständige wöchentliche Marktberichte.
(Nachdruck nu r m it Quellenangabe gestattet.) 
amlel in Getreide, Saaten, Hülsenfrüchten 

und Futtermitteln.
J^H ch t der Vorwoche ist nicht viel Neues¡̂n?wu ,.£ - ___ ____ -.....—____ -

Û u 6n' Zufuhren sind weiter klein, die
Ze bewegen sich in sehr engen Grenzen. 

W°ggen.  Die Preise waren ziemlich unverändert. 
-  e iz «n- Hierfür tr i ff t  dasselbe, wie bei Roggen
ppb

U6 rS ̂  6 ŝt wejT®r geschäftslos.
feßbo r ’ ^ utei1 Qualitäten gefragt, doch ohne

y?P 8 etwas schwächer.
° r ia e rb s e n .  Gute Qualitäten haben bei 

Vha Freisen Interesse, während geringe weiter 
^ lä s s ig t  sind.

F r b s e n  flau, 
l ' t e r m i t t e l  unverändert.
Rücker, Melasse und Trockenschnitzel.

•Ai • F;ginn der diesmaligen Berichtswoche machte 
6 reundlichei'e Stimmung bei langsam an- 

l)jK Werten geltend. London notierte am Schluß 
¡¡Vy0l.| /4 pence höher als Ende der Vorwoche. In  
■ Sp gftb Dezember und Januar etwas nach, während 

l t0j f ren Monate 1 bis 4 cents gewinnen konnten. 
g<le uZU)CRer. Das Geschäft ruhte vollständig. Es 

V>̂ e i ß dor Angebot noch Nachfrage bekannt.
^ Uc^ er ‘ kamen nur ganz geringe üm-

stande und zwar für Danziger Zucker zu einem 
Ä g  u0tl sh 13/6 per 50 kg brutto für netto fobihm 8 , j 011 ao/u pei —0 -------
v tf) ,1(‘ für polnischen Zucker zu sh 14/— per ctw. 

> r netto 
X ^S er S

f4/41/2 [>or cwt.

•0h 'J fii t |./WUlXOVJ tt/J.1. ZJUVIU7X ¿JIA KJAJ. Ai- |
\) C . n e t t o  fob Danzig. Zurzeit wird gefordert 
l 'k sl?Zt1?6r. Seite sh 13/101/, per 50 kg und von

Melasse. Das Geschäft blieb ebenfalls recht klein 
^ h g ^ e n d e n  Werten. Zuletzt wurden

O rlL e  bezaL ' POr r0 “ e f ™ E ^ ^ ^ e u ts c h e r
T ro c k e n s c h n i t z e l .  Umsätze fanden nur ver

einzelt zu ca. $21.75 per Tonne frei polnisch/deutscher 
Grenze statt. Das Angebot ist außerordentlich genn- 
d Qdie Zuckerfabriken seitens ihrer Rübenlieferanteu’ 
große Nachfrage für Trockenschnitzel liaben

Das Wetter blieb in der ganzen Berichtswoche im 
allgemeinen ziemlich günstig. Man hört aber durchweg 
von maßgebender Seite Klagen darüber, daß d f  
Kubenernte noch ungünstiger ausgefallen ist als man 
vermutet hat.

Von polnischem Zucker neuer Ernte kamen bishernach 
Danzig 20172 tons Rohzucker, 14 308 tons Weißzucker!

Grubenholz.
Die Marktlage für Grubenholz hat sich in den ver 

flossenen V ochen wenig geändert. Nacli wie vor wird 
wenig Interesse für Danziger Abladungen an den Tao- 
gelegt, solange noch die schwedischen und finnischen 
Hafen offen sind und die dortigen Ablader sich Mühe 
geben, soviel als möglich vor Einfrieren ihrer Häfen 
lierauszubrmgen. Es wird demzufolge das Hauptab
satzgebiet für polnisches Grubenholz, England, sehr 
stark beliefert. Es gelangen wohl ab und zu Anfragen 
nach Danzig, doch werden meistens besondere Läno-en 
die im allgemeinen in Polen nicht eingeschnitten 
werden, verlangt. Demzufolge kommen auch nur wem- 
Abscldusse zustande. Man kann jedoch damit rechnen 
daß Ende dieses Monats die Lage sich zu Gunsten 
des Danziger_ Grubenholzexportes ändern wird denn 
um diese Zeit läßt die Ausfuhr aus den nordischen 
Häfen schon nach und im Zusammenhang damit dürften 
die Nachfragen nacli polnischen Abladungen sich ver 
mehren. Ob jedoch in diesem Winter "das Gruben 
holzgeschäft sich stark beleben wird, läßt sich schwer 
voraussehen. Es hängt dieses zum größten 'Peil davon 
ab, welche Preise für das Rohmaterial im Innern ver 
langt werden, und ob diese Preise konkurrenzfähig 
mit denen der andern Länder sind. " "

Häute und Felle.
Der Rohhäutemarkt hat in den letzten 14 Tagen 

wiederum eine wesentliche Steigerung erfahren 8 
Infolge der Preissteigerung auf den deutschen 

Auktionen, die sich auf 5% bis teilweise 15% belaufen 
entwickelte sich ein lebhaftes Geschäft und wurden 
vorrätige Partien meistens schlank verkauft; auch 
höhere Forderungen der Eigner wurden ohne Zögern 
seitens der Interessenten bewilligt

Immerhin ist seit einigen Tagen auch hier wieder 
ein Stillstand eingetreten.

In Großviehhäuten sind augenblicklich schwere 
Gewichte bevorzugt und die vorrätigen Partien ge
räumt. Der Nachfall ist unbedeutend, größere An
sammlungen können nicht zustande kommen.

Leichte Häute für Oberlederfabrikation tendieren 
seit 8 Tagen etwas ruhiger. Durch die Einstallung 
des Viehes, das wiederum eine größere Abschlachtung 
zur Folge hat, ist das Angebot wesentlich gestiegen. 
Die Gerber wollen anscheinend diesen Umstand aus
nutzen und die Preise herabsetzen.

Die Kalbfelle sind gänzlich geräumt. Diese Gattung 
lag seither etwas vernachlässigt. Die vorrätigen 
Partien wurden in den letzten 8 Tagen seitens des 
Auslandes sowie auch teilweise seitens Polen zu wesent
lich erhöhten Freisen ebenfalls aus dem Markt genommen
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Der Anfall ist augenblicklich unbedeutend, so daß 
auch hier größere Partien sich nicht ansammeln.

In  Schaffellen sind infolge der Saison augenblicklich 
große Bestände vorhanden. Der Verkauf ist ohne wei
teres zu den Ideen des Verkäufers nicht durchzuführen. 
Der Schaffellmarkt ist als ruhig zu bezeichnen.

Roßhäute finden zu hohen Preisen ständig Absatz.
Ziegenl'elle liegen vernachlässigt. Trotz vorrätiger 

größerer Partien ist der Umsatz in diesem Artikel 
gering. Die Gerber scheinen keine Neigung zu haben, 
irgendwelche erhöhten Forderungen zu bewilligen.

Hasen und Kanin. Die Saison hat begonnen, trotz
dem die Jahreszeit infolge des warmen Wetters nicht 
günstig ist. Eis ist absolut noch kein Geschäft in 
diesen Gattungen zu verzeichnen. Die Preise liegen 
nach wie vor sehr gedrückt. Größere Partien aus
ländischer Provenienzen kommen ebenfalls in den 
Markt, wodurch für die nächste Zeit ein größeres 
Angebot zu erwarten bleibt und die Käufer infolge
dessen nur zu den Preisen der vorjährigen Saison 
Partien aufnehmen wollen.

Auf dem Wildhäutemarkt setzt sich die Preis
steigerung weiter fort. Augenblicklich sind die pol

nischen Gerber für Wildhäute wenig im Markt, da die 
Geschäfte teils an den hohen Preisen, teils an den 
schwierigen Zahlungskonditionen, die von den pol" 
nischen Gerbern angeboten werden, scheitern.

Auszeichnung fü r eine Danziger Firma.
Die Oetker Präparate sind auf der ersten allgemeine» 

Wirtschafts- und Nahrungsmittelausstellung in KattO' 
witz, die in der Zeit vom 17. 9. bis 9. 10. 1927 statt- 
fand, mit der „Goldenen Medaille" prämiiert worden-

Kohlen-Ausfulir über den Danziger Hafen 
im Monat Oktober 1927

(Laut Angaben des Lotsenamtes)
nach: Schweden..................................... 137 132

Dänem ark.........................................97 464 »
I t a l i e n .........................................  16 387 »
Frankreich ..................................... 13 9o3 ”
Lettland ...................................... 20 76o »
F in n la n d ......................................... 28 5o7 d
Norw egen...................................... 16 653 «
Spanien.....................................  1 211j .

Zusammen 338 122

Danziger Getreideznfuhren an) dem Bahnwege.
Vom 31. Oktober bis 5. November 1927.

Datum
Weizen Roggen Gerste Hafer Hülsonfrüchte Kleie u. Ölkuch. Saaten

Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons T

31. 10. 27 ___ _ 7 100 9 117 4 6

1. 11. 27 1 15 1 15 2 30 2 28 5 75 — — 2 1

2. 11. 27 — — 2 30 5 75 ___ ___ 1 15 1 15 5 b

3. 11. 27 — —■ — — 2 30 — ___ 6 88 — — -2
4 11. 27 — — — — 4 60 1 12 3 45 — — 1
5. 11. 27 — — 2 30 2 30 --- ' — 8 108 4 60 4

Gesamt I 1 1 9
1 1 15 5 75 I 22 | 325 3 40 32 | 448 ! 5 1 15 1 18 1 ^

10

Eingang vnn Ausfuhrgütern auf dem Bahnwege.
Berichtswoche vom 31. Oktober bis 6. November 1927.

Bezeich
nung
des

Gutes

Leege

Wagg.1

Tor

To.

Olivaer Tor 

Wagg.i To.

D a n z i g  
Neufahrwasser

Freibezirk 

Wagg I To.

Zollinland 

Wagg.i To.

Weichsel
bahnhof

Wagg. To.

Strohdeich 

Wagg.i To.

Kaiserhafen 

WaggJ To.

Holm 

Wagg.j To. WagS-l

Kohlen 
Holz . 
Getreide, 

Saaten 
Zucker 
Naphtha . 
Rüben

schnitzel 
Melasse 
Kartoffel 
m e h l. 

Zement 
Häute . 
Eier . 
Zink . 
Eisen, Ma 
schinen 

Übr.Güter 
Pferde 
Schweine 
Rinder 
Schafe 
Kälber

83
4

89

1851
53

1226

6
2
1

40

90
13
13

17

26

228

1002 St.

174
50

3384
962

15 235

12 196

38

1

120
87

646

10 St.

1716 32415 
2 30

106
32

2122
480

9 135
178 2670

39

36 8t.

1109
5

8
275

30

20581
65

120
4191

431

236

19

15

288

285

4562
2121
241

1
83
3

40511
4810 367

15
1270

55

92 1418

8090

70
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Neue Zollermäßigungen bei der E infuhr Danziger und polnischer Erzeugnisse nach
Frankreich.

Auf Grund des m it dem 17. August d. Js. in K ra ft gesetzten deutsch-französischen H  mdelsvertrages 
Werden gleichzeitig für nachstehende Waren Danziger und polnischen Ursprungs Zollermäßigungen bei der 
Einfuhr nach Frankreich gewährt:

Die Die gegenwärtige Die Deutschland zuerkannte Zoll-
rtas fr W a r e n g a t t u n g Zollermäßigung für erinäßigung, die Polen und Danzig
Tarifs Polen und Danzig automatisch erhalten

Nr. 92 Melasse Ermäßigung 60% desgleichen
116 Harzessenz Ermäßigung 80% bisheriger Minimaltarif
163 Zichorienwurzeln Ermäßigung 50% bisheriger M inimaltarif
185 Zement Ermäßigung 50% neuer Minimaltarif

Zollsatz von a prise rapide 1,09 0,67
100 kg a prise lente 2,50 1,01

206 Roheisen und Stahlblöcke Ermäßigung 10% desgleichen
207' Gewalztes oder geschmiedetes Ermäßigung 50%

Eisen in Blöcken *
207 Gewalztes oder geschmiedetes Ermäßigung 50%
bis Eisen und Stahl
207 W  erkzeug-Edelstahl Ermäßigung 60% Ermäßigung nach dem deutsch-französ.
ter Zollsatz per 

100 kg 145,6
Vertrag, Liste 0, Zollsatz 99

207 Stahl, legiprt, m it einem Zusatz Ermäßigung 60% Ermäßigung nach dem deutsch-französ.
quat von mehr als 0,5% Nickel Zollsatz per 

100 kg 128,7
Vertrag, Liste (J, Zollsatz 87,75

207
quint

Spezial-Stahl Ermäßigung 60% desgleichen

209 Bandeisen und Bandstahl warm Ermäßigung 10%
gewalzt

209 Bandeisen und Bandstahl kalt Ermäßigung 10%
bis gewalzt
210 Eisen und Stahlblech au silicium Ermäßigung 30% neuer Minimaltarif, Liste B, deutsch-französ.

Vertrag

210 Eisen-undStahlblechO.G. laminés Ermäßigung 30% Ermäßigung nach dem deutsch-französ.
a froid d’une épaisseur de plus Zollsatz per Vertrag, Liste C, Zollsatz 74
de 1 mm 100 kg 160,58

210 Flachblech aus Nickelstahl Ermäßigung 30% desgleichen
bis
211 Verzinntes oder m it Kupfer, Blei Ermäßigung 60 % Ermäßigung nach dem deutsch-französ.1

oder Zink überzogenes Blech Zollsatz per Vertrag, Liste O, Zollsatz per 100 kg 71,4
0. G. de plus de 6 dixiémes 
de mm d’épaisseur

100 kg 134,64

desgleichen212 Eisen- und Stahldraht Ermäßigung 60%
214 Räder, Radschienen und Naben Ermäßigung 50%
215 Eisen- und Kleinbahnachsen und Ermäßigung 60%

andere
216 Lokomotiv-Kurbelachsen Ermäßigung 60% V

222 Blei Ermäßigung 50% V

. 224
ex

Zink gewalzt (Blech) laminé Ermäßigung 50% 
Zollsatz per

Ermäßigung nach dem^deutsch-französ. 
Vertrag, Liste C, Zollsatz per 100 kg 31,11

100 kg 51
040 Ferricyaukalium (Kaliumeisen- 

ganit)
Ferrocyankalium (Kalium eisen- 

ganür)

Ermäßigung 10% früherer Minimaltarif

041 Ermäßigung 10% neuer Minimaltarif, Liste B, deutsch-französ. 
Vertrag

042 N atrimncyansulf at Ermäßigung 10%
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Die
Position 
des fr. 
Tarifs

W  a r e n g a t t u n g Die gegenwärtige 
Zollermäßigung für 
Polen und Danzig

Die Deutschland zuerkannte Zoll
ermäßigung, die Polen und Danzig 

automatisch erhalten

Nr. 073

0100

0174

0175

0177

0178

ex
0179
0183

0194

Schwefelsäure 
acide sulfurique

„ a 65% et moins
» de 65 a 81%
» de 81 % et au dessus 
» commercialement pur 

Baryum-Chlorid

Zinkchlorid

Zinkoxyd

Zinksulfat

Lithopon

Destillate aus Steinkohlenteerölen 
und aus Steinkohlenteer 

Chloroform

Methylalkohol, roh

Ermäßigung 75% 
Zollsatz per 
100 kg 

3,15 
6,37 

13,41 
23,8

Ermäßigung 25%

Ermäßigung 75% 
Zollsatz ad 
valorem 8,75%

Ermäßigung 25% 
Zollsatz per 
100 kg 66,62

Ermäßigung 25% 
Zollsatz per 
100 kg 110,50

Ermäßigung 30%

Ermäßigung 35%

Ermäßigung 75%

Ermäßigung 50% 
Zollsatz per 
100 kg 195,50

neuer Minimaltarif, Liste B, deutsch-französ- 
Vertrag, Zollsatz per 100 kg

2
3
4,50
8

neuer Minimaltarif, Liste B, deutsch-französ- 
Vertrag

Liste B, deutsch-französ. Vertrag, neuer 
Minimaltarif 10%

neuer Minimaltarif, Liste B, deutsch-französ- 
Vertrag, Zollsatz per 100 kg 60.—

neuer Minimaltarif, Liste B, deutsch-französ- 
Vertrag, Zollsatz per 100 kg 95.—

neuer Minimaltarif, Liste B, deutsch-fr anzös 
Vertrag

desgleichen

neuer Minimaltarif, Liste B, deutsch-franzö®' 
Vertrag

neuer Minimaltarif, Liste B, deutsch-franZ08' 
Vertrag, Zollsatz 60,—

i S y S S S S Ä S  t e  Zeit ,oin 21 his «■ Oktober 1927 (vorläufige Uebersicht).
Bei den mit •  W ^ T a n t l i T 0“ ^ 611 W * " “

E i n f u h r  i n  D o p p e l z e n t,n

Pos.

es sich um den Landweg, bei den übrigen um den Seeweg- 
A u s f u h r  in  D o p p e l z e n t n e r n  ^

W a r e n b e z e i c h n u n g

1
1 
1
2

34 
37,4 b 

41 
51 
54 
62 
66

79

82
91

103
117
124
138

140/41

142
179
181

In der 
III. Dekade 

21.—31.10.27 
in dz.

Pos.

Weizen .
Roggen .
Mais . .
Reis . .
Schmalz 
ges. Heringe 
Phosphorite 
Fette . . . 
ges. Häute 
Leinsaat .
Steine .

Kohlen .

Harz und Kolophonium 
Schwefel . 
Chilesalpeter
Öie . . . '

Gerbstoffextrakt
Eisenerz .

Eisen usw. .

Eisen und Stahl 
Baumwolle 
Rohe Wolle .

W a r e n b e z e i c h n u n g

ln der 
III. Dekfd 

21.-31.1°' 
in  dz-

13100 
290 
990 

5810 
7 320 

27 750 
82 000 
5 010 
1840 
1290 

670* 
4100* 

29 400 
2 030 

200 
800 

11105
5 490 

66 700
6 360* 
2 380

50 000 
101 
450

22,1

22,2
33
34,1
39
39
39
39
40 
52

58

62
62
65
79
80 
85

105
223
220

H o rs te .................................................. !

Hülsenfrüchte........................................ j
K arto ffe lm eh l............................... . . .

Rohzucker ..........................................  I

R affinade................................................\
S a lz .........................................................
fr. F le is c h ..............................................
V iehfutter . . . .
Kleie ...............
E i e r ......................................
Melasse ...............................
Tiere ......................................................
P a r a f f in ..................................................

H o lz ........................................................ i

K le e ................................... ^
R a p s ...............
Zement
Teer01* (®eow**rHg°r Ausgang) . . . .

Io [ • • • • • • • ■  •
Soda». ....................... ...
Schwefel kiesabbrände.............................
Zuckerrüben . . .

------ 880*
22 8t'd 
2110* 
5310 

550 
6 350* 

18 40°
5 250 
5 850

59O
430* 
460 

4 400 
111«

81250*

' ¡ ÿ

7420
h e
‘¿OC
3 50°



W  Geschichte des Danziger Schiffbaus.
T on  D r. W ilh e lm  John.

0 Als einei1 der bedeutendsten Handelsplätze an der 
stsee und als Sitz einer umfangreichen Reederei war

1 ‘6 alte Hansestadt Danzig schon in früheren Jahr- 
Anderten eine Hauptstiitte für die Herstellung von 
verschiffen. Manches stolze Schiff, das ehedem die

eore befuhr, war in Danzig erbaut worden. Eine 
^gräfliche Schiffbauindustrie hat sich in Danzig jedoch 
J^t mit dem Erstarken der industriellen Tätigkeit in 
öutschland und den benachbarten Ländern, also etwa 
6lt dem Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt.

r  t)ie älteste W erft in Danzig und einer der ältesten 
dustriebetriebe des Ostens überhaupt ist die Werft 

J. W. K l  a w i t t e r .  Schon im Danziger Bürger
lich von 1712 begegnen wir einem Schiffbauer George 
^ a Witter.- Sein Nachkomme war der im Jahre 18U4 
Inl Ĵ e^ ermann ¡n der Schiffbauzimmergilde genannte 

laün Jacob Klawitter. Doch waren diese Mäuner 
§ W heine Werftbesitzer im modernen Sinne, da der 
k hiffbafimeister jener Zeit lediglich die ausführende 
§ des al s selbständiger Unternehmer auftretenden 
j  hiffsreeders war, während die Schiffswerften Plätze 
^¡stellten, die, meist der Stadt gehörig, an den 

'hlsbaumeister jeweilig verpachtet wurden. Erst 
llj.T1' J o h a n n  W i l h e l m  K l a w i t t e r ,  der im Jahre 
4uf/ a's erster selbständiger Leiter des Unternehmens
ö t ,  entwickelte das von der Familie betriebene 
ü'dfbauhandwerk sich allmählich zu oinem eigent- 
hcj1?11 Werftbetriebe. Johann Wilhelm Klawitter er- 
W n 6 an ^ er ^ rabanb, kurz vor der Mündung der 
¡tl Uu in die Weichsel, eine Werft. Diese lieferte 

Hen _ ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts fast 
L ^ d i e  großen hölzernen Kauffahrteischiffe für die 
sW^ger Reedereien: Vollschiffe, Barkschiffe, Brigg- 
Wj/W und Schoner, die Getreide und Holz über Danzig 
hf^j'ü'ten, Salz, Kohlen und sonstige Waren zurück
te w

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ging 
orft zum Bau von eisernen Schiffen über. Jetztbtyj r - — .. . . .  — -------- --------
s*°h natürlich ihre nur für den Bau von Holz- 

1311 eingerichtete Betriebsstätte bald als unzu- 
. Daher wurde in den sechziger und siebziger

die eigentliche Schiffswerft von der Brabank„„____
^n îen Ufer der Mottlau nach dem „Polnischen

lt(l 11 * auf Strohdeich, rechts der Mottlau, verlegt, 
H l W wurden dort die Einrichtungen für die Be- 
V  'i,hQg eisernen Schiffbaumaterials geschaffen. Auf 
ijcL. Betriebsstätte erbaute die Firma eine Kupfer- 

• 6 und Metallgießerei, später noch eine 
j'Venfabrik.

jW 1850 erhielt Johann Wilhelm Klawitter von 
leüßischen Marine den ehrenvollen Auftrag, das 

Dampf betriebene Kriegsschiff, die Rad

dampferkorvette „Danzig“ zu bauen. Dieses Schiff 
das nach englischen Plänen hergestellt wurde, lief am 
13. November 1851 vom Stapel. Die Firma hat dann 
noch verschiedene Kanonenboote an die preußische 
Marine geliefert. Den Eisenschiffbau pflegte sie in 
erhöhtem Maße, obgleich die Danziger Reedereien im 
allgemeinen bis in die siebziger .Jahre hinein nur 
hölzerne Schiffe in Auftrag gaben. Der Niedergano- 
der deutschen Segelschiffahrt und der Rücko-ang des 
Danziger Getreidehandels brachte für die Reedereien 
schwere Jahre, die auch den Schiffbau stark in M it
leidenschaft zogen. In  Ermangelung von Danziger 
Aufträgen sah die Klawittersche W erft sich genötmt, 
Aufträge von auswärts hereinzuholen.

Durch ihre neue Betriebsstätte gewann die W erft 
die Möglichkeit, Schiffe von 2000 bis 8000 t  zu bauen 
und die maschinellen Einrichtungen hierfür selber zu 
schaffen. Im Anfang der fünfziger Jahre erbaute 
Johann Wilhelm Klawitter ein Trockendock nach 
holländischem Muster, das erste seinerArt im preußischen 
Staate. Es ist lange Jahre hindurch nicht nur von 
den Handelsschiffen sondern auch von den Fahrzeugen 
der preußischen Kriegsmarine benutzt worden, bis es 
um die Jahrhundertwende durch ein neues, stählernes 
Schwimmdock mit elektrischem Antrieb ersetzt wurde.

ln dem’ halben Jahrhundert von 1827 bis 1877 hat 
die Schiffswerft von J. W. Klawitter 118 Segler von 
zusammen 34000 Normallasten (eine Normallast betrug- 
durchschnittlich etwa 50 Zentner) und 7 Kriegsschiffe 
gebaut; seitdem bat sie eine große Zahl Seeschrauben- 
darnpfer, Seefrachtdampfer, Seeschlepper, Salondampfer, 
Bereisungsschiffe v  Dampf bagger, Tankschiffe, Dampf- 
baggerprähme, Eisbrecher und andere Fahrzeuge, 
besonders viele Schraubendampfer für die Flußschiffahrt 
hergestellt. Sie hat ihre Erzeugnisse nach zahlreichen 
Ländern geliefert und trotz des scharfen Wettbewerbs 
und trotz der Ungunst der Zeiten ihren alten, ehren
vollen Platz unter den deutschen Schiffbaufirmen 
behauptet.

Bereits im Jahre 1856 hatte der Schiffbaumeister 
F. Dev r ien t  in Danzig eine Werft ins Leben gerufen, 
die größere Holzschiffe herstellte und in der Zeit von 
1856 bis 1869 im ganzen 29 größere Vollschiffe, Bark
schiffe und Dreimastschoner ablieferte. Diese W erft 
erlangte durch ihre vorzüglichen Leistungen einen 
solchen Ruf, daß Devrient sich im .Jahre 1870 mit 
mehreren anderen unternehmungslustigen Männern 
zusammenschloß, um, den Forderungen der Zeit 
Rechnung'tragend, m it dem Bau von Riesenschiffen 
zu beginnen. Daher wurde im selben Jahre die W erft 
mit Hilfe eines hierfür aufgebrachten Aktienkapitals 
von 200000 Talern für den Eisenschiffbau eingerichtet. 
Gleichzeitig wurde eine größere Patentslip .gebaut. 
Im  Jahre 1888 trat die Gesellschaft in Liquidation
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und erwarb 1890 die Danziger Schiffswerft und 
Maschinenbauanstalt J o h a n r s e n & C o . ,  die durch 
die Errichtung einer neuen Kesselschmiede für größere 
Dampfkessel ausgebaut wurde. Die Werft lag an der 
Mündung der Mottlau in die Tote Weichsel dem
i k ' kio'; gep nUber' Sie stellte in der Zeit von 
1890bis 19°7 64 eiserne!ahrzeuge und Bagger, außer
dem 43 Dampfkessel her. Den Schwierigkeiten jedoch 
m die sie geriet, war die Werft nicht gewachsen, so 
daß sie, nachdem sie noch mehrere Jahre hindurch 
ein kümmerliches Dasein geführt hatte, ihren Betrieb 
völlig einstellte.

Im Jahre 1870 treffen wir in Danzig noch den 
kleinen Betrieb der D a n z ig e r  S c h i f f s w e r f t  und
K e s s e ls c h m ie d e - A k t ie n g e s e l l s c h a f t  an, die

W r H °LZSchi^  von geringerem l mtang baute. Wie schon oben angedeutet, überwo«- 
der Holzschaffbau bis in die siebziger Jahre auf den 
Danziger Werften bei weitem, da sie von den 
Reedereien keine Aufträge auf eiserne Dampfschiffe 
bekamen. Aber auch der Bau von Holzschiffen wurde 
niimer geringer entsprechend dem Rückgänge der
Reederei. Und doch war Danzin für riG w Z V u

r  Solr hf mf  i?h-  abevorzugt; denn die Preise für das Rohmaterial waren 
n a s dem Stapelplatze für das die Weichsel

heruntergefloßte Holz besonders niedrig
Die Lage der preußischen Reedereien war gegen 

Ende der sechziger und zu Anfang der siebziger 
Ja ne sehr ungünstig, was sich naturgemäß auch Im  
Schiffbau bemerkbar machte. Nach der siegreichen
S ^ S e S ^ f i 8! deuJsch-fran™Asischen Krieges nahm 
die Seeschiffahrt wieder einen Aufschwung Die <mte
Ernte im Danziger Hinterlande bewirkte geine stfrke 
Getreideausfuhr über den Danziger Hafen Es waren 
jedoch meist englische Dampfer, die das Getreide

^  “ ch Dr ^ 8chiffe mn besteneignen und die Danziger Reedereien nur über eine 
beschrankte Zahl von Dampfern verfügten. Dio
S L S l A V  r deiShi lb . veranlaßt, Seedampfer zu bestellen. Abei die Aufträge inneren leidpr oii
nach England, da die Danzlgef X r f t e f  Ä  Im
besaßen ̂ S o ^ a  R6 A n°iJ1 m . genügende Erfahrungen 
Seilschaft / w / e i l 116 £ &nzf e r. Schiffahrts-Aktienge- 
Tm Jahre 1872 W a  m GlasSow Verstellen.
Kesselschmiede AktG dl6 Schiffswerft und, mmde-Aktiengesellschalt ein kleines KTGo-« 
schif für die deutsche K r ie g s m a rin e , 'T  f 3  
im übrigen wurden in Danzig damal« 3
Schiffe gebaut, zumal das Material für eiserne* Scldffo

S ?  S S 1
Ä r b t i T , ' 18"  “

* •  »cHechte, L Ä n w S  W “ IteD zum M

imi F * * *  Krise, die
»■«. Die “ Reeder seheuben T d i "  N he. f  “ gG oclien 
nehmen, oder vergaben G . m - Neubauten vorzu-
England, das w Z n H a t w Ä ^  ,Au^ e a- h  
Stellungen zu sehr niedrhfn P • lrlla.udlsc}ion Be- 
;v«r diS junge S c h i f S X s t r i  aT  P ’G  A“ dl  
bewerb mit den übrigen LändenAm®rikas in Wett- 
die Kaiserliche Marine den D a n f L ^ w 6?' Obwohl 
Aufträge zuwies, sahen d?e ̂ W erfttn ^ 6i * e,n ®inige 
zwungen, viele Arbeiter zu entlassen r f  d°cl- ge" 
größtenteils nach dem Westen, s0 daß o?16̂ . . fgm^ n 
die Lage im Danziger Schiffbau «Gk T  sPäter, als 
ungemein schwer ^ h i e l t w i e d e r hafct«> 
Arbeitskräfte zu erhalten. Die N otlagt £  j f  le?nto 
Werfen dauerte mit unverminderter Schärfe T g01' 
•lalire. Die Reeder ließen nicht einnia ?hre H o lt

schiffe ausbessern; denn der tiefe Stand der Krachten, 
besonders für Segler, ergab nicht den geringsten 
Verdienst. So kam es, daß die Danziger Schiffswerft 
und Kesselschmiede-Aktiengesellschaft nicht nur keine 
Dividende zahlen konnte, sondern auch das Aktien
kapital herabsetzen mußte.

Das Jahr 1877 brachte eine kleine Besserung. Iß' 
folge der Erfindung der Oompoundmaschine, die eine 
wesentliche Ersparnis an Kohlen herbeiführte, und 
wegen der Verbilligung der Kohlen selber vollzog sich 
der Uebergang von der Segelschiffahrt zur Dampf' 
Schiffahrt auf der Ostsee sehr schnell. Demnach wurde 
der Bau von hölzernen Seeschiffen immer geringer; 
in Danzig lief im Jahre 1880 überhaupt kein Seglet 
mehr vom Stapel. Dagegen bot der Bau von Fluß' 
dampffern den Werften leidlich gute Beschäftigung- 

Während in den achtziger Jahren die meisten 
Werften Deutschlands einen mächtigen Aufschwung 
nahmen, bedeuteten die Jahre 1880 bis 1892 für den 
Danziger Schiffbau im allgemeinen eine flaue Zeit- 
Im Jahre 1881 treffen wir nur etwa 300 Arbeiter auf 
den Danziger Werften an, im folgenden Jahre allerdings 
über 500. Aber auch diese rege Schiffbautätigkeit 
hielt nicht lange an. Die Zahl der Arbeiter sank 
allmählich wieder und erreichte im Jahre 1886 .de®' 
niedrigsten Stand. Infolgedessen mußte auch die 
Danziger Schiffswerft und Kesselschmiede-A.-G. ifl 
Liquidation treten. Ihre Anlagen gingen an die Firm® 
F. D e v r i e n t  & Co. über. Allmählich besserte sic*1 
die Lage der Danziger Werften wieder, da eine größer0 
Zahl vergeben wurde, darunter auch einige Fracht' 
dampfer für den Seeverkehr. Jedoch bot die Aus 
besserung von Schiffen immer weniger Arbeit. , 

Von höchster Bedeutung für den Danziger Sei®®' 
bau war die Errichtung der S ch icha u  w e r f t .  AI 
F e r d i n a n d  Sch ic  hau, der geniale Begründer de 
Elbinger Schiffswerft und Maschinenfabrik v°|| 
F. Scbichau, in den fünfziger Jahren mit dem 
von Schiffen begann, konnte er nicht ahnen, 1,11, 
welchen riesigen Ausmaßen wenige Jahrzehnte spät0 
gerechnet werden mußte. Doch abgesehen l)iei'V°L 
dauerte es nicht lange, bis die geringe Breite u? 
liefe des Elbingflusses und das flache Fahrwasser 1 
Irischen Haff sich sehr störend bemerkbar macht0  ̂
Es mußte daher entweder auf den geplanten 
großer Schiffe verzichtet oder in anderer Weise Rai £ 
schafft werden. Zwischen Pillau und Danzig schwan' 
die W ahl der neuen Stätte für den Großschiffbau, 
aus verschiedenen Gründen die Entscheidung zugu®s.' 
von Danzig fiel. Hier waren noch viele Hindern1®  ̂
zu überwinden; allein endlich konnte um 1890 a . 
einem wüsten, m it tiefen Wassergräben durchzog0® 
grundlosen Sumpfland an der toten Weichsel in Daß" ” 
mit der Anlage der neuen W erft begonnen vve -nie 
Gegen Ende 1892 war das Werk durchgeführt. 
Aufgabe, die Ferdinand Schichau sich gestellt , ,ft 
war in glänzender Weise gelöst. Er hatte eine
geschaffen, die den größten derartigen Unternehmung 
ebenbürtig an die Seite treten u n i den höchsten 
Sprüchen der Handelsflotte wie der Kriegsmarine b 
nügen konnte. Jetzt vermochte die Krina 
ihre Leistungsfähigkeit m unbeschränktem Maß 
entfalten. 'Ljg

Das neue Unternehmen wurde m it Aufträge® 1 ^  
bedacht. So übertrug die österreichische Marine .p  
die Ausrüstung eines Torpedokreuzers und die de ¿3, 
Marine Verwaltung den Bau eines geschützten K-1'0 ¿gl 
des „Gefion“ , der am 81. Mai 1893 vom Stapel 
Es folgten noch zahlreiche Aufträge der Kriegs®1“* ¿0ii 
vreuzer, Kanonenboote, Linienschiffe usw. bis ,/j ¿ei 

gewaltigsten Typen. Sodann lieferte Schiel»»“  b*- 
deutschen Handelsmarine eine große Zahl von 1 yF 
und Personendampfern, darunter Ozeanriese®'
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’’’«« sie zuvor nicht itn entferntesten gekannt hatte. 
Namentlich hatte die Firma viele Aufträge vom „Nord- 
veutsdien Lloyd“ in Bremen auszuführen. Auch für 
uas Ausland wurden eine Menge Handels- und Kriegs
schiffe hergestellt, die aller Welt Kunde von der 
Leistungsfähigkeit des _ deutschen, insbesondere des
1),'««ziger Schiffbaues gaben. Dazu kamen noch
Sonstige Bauten, z. B. Fährschiffe für die Beförderung 
von Eisenbahnzügen über die Ostsee. Durch die Ver
übung von deutschen Kriegsschiffen an Privatwerften 
^'hielten diese und damit auch die Schichauwerft einen 
sicheren Kern regelmäßiger Arbeit, der es ermöglichte, 
Such in Zeiten, wo der Bau von Handessschiffen nach- 
heö, einen großen Stamm alter Arbeiter zu beschäftigen.

Mitten im Kriege baute die Schichauwerft für den 
«Norddeutschen Lloyd“ den „Columbus“ , das größte 
Schiff der deutschen Handelsflotte, das eine Länge 
v°n 286 m hatte und rund 85 000 Brutto-Registertonnen 
’’¡«faßte. Leider mußte dieses stolze Schiff aufgrund 
«es Versailler Friedensdiktats an die Feindesmächte 
a'igeliefert werden. Sogleich wurde von Schichau ein 
We«er „Columbus“ auf Stapel gelegt, der im Juni 1922
y.u W r  . . . 1 1 1 V 1 . r- i \ r \  , ,Fi Wasser gelassen wurde und heute mit 32500 Brutto- 
iiep-isfArt.e«non alo stattlichster Dampfer des „Nord-ogistertonnen als
putschen Lloyd“ und gewaltigstes Fahrzeug der 
Putschen Handelsflotte das Weltmeer befährt.

Von den Privatwerften sei noch die W erft von 
c le x a n d e r  W o ja n  erwähnt, die sich in den letzten 
«hrzehnten zu einem achtunggebietenden, Betrieb 
ätwickelt hat. Sie führt besonders Neubauten und 

Ausbesserungen von Flußschiffen und kleineren See- 
a«rzeugen aus.

w Schließlich ist noch die frühere K a i s e r l i c h e  
k er f  t zu nennen. Im Jahre 1844 erwarb die Preußische 
®gierung ein an der Toten Weiclisel und dem Ilecker- 

p'i'ien neben dem Jungstädtischen Holzraum gelegenes 
i'mdstück von fünf Morgen Größe, das die Bezeichnung 
'inniglicher Korvetten-Depotplatz“ erhielt und haupt- 

^chlich für die Unterbringung einer Korvette bestimmt 
.̂«r Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts entschloß 
* ktaatsregierung sich zur Herstellung von größeren, 

}>a Dampfkraft betriebenen Kriegsschiffen, also zum
einer Kriegswerft in Danzig. So wurde auf dem

V01'bandenen staatlichen Gelände eine Helling 
”üt und eine Erweiterung der Arbeitsstätten vor-

&üi6(, L’ümen. Im Jahre 1850 wurde die schon oben 
Filmte Kaddampferkorvette„Danzig“auf Stapel gel egt. 

i ’L i s nach dem völligen Versagen der deutschen 
^ n p o l i t i k  der Preußische Staat tatkräftig an den
^¡bau einer Flotte heranging, wurde der Sitz der
V j^ 'a litä t 1850 nach Danzig verlegt. Die staatlichen 

dtanlagen wurden planmäßig vergrößert und zu 
VF.6’1’ Zwecke mehrere Grundstücke liinzuerworben.

dem Kriege von 1870/71 wurde die W erft in
Stile umgebaut und den technischen Forde- 

kr.}̂ eri der Neuzeit gemäß ausgestaltet. Seit der Er- 
des Deutschen Reiclies hieß sie „Kaiserliche 

Mf; j “ • In  den letzten Jahren vor dem Kriege hat 
^  hauptsächlich Ausbesserungen an Kriegsschiffen 

während des Krieges vor allem U-Boote gebaut
L U ’mt ihren 6000 Arbeitern der Kriegsmarine un- 
^ ’cli are dlienste geleistet. Heute führt sie die Be-

Au«g „D a n z ig e r  
ei’sailler Friedensdiktats

geleistet.
W e r f t “ . Bei der auf Grund

vorgenommenen Ver-

teilung des Eigentums des Deutschen Reiches und des 
Preußischen Staates wurde die , Danziger W erft ge
meinsamer Besitz der Freien Stadt Danzig und der 
Republik Polen. Zum Betriebe der W erft und der 
früheren Königlichen Eisenbahn-Hauptwerkstätte wurde 
eine internationale Aktiengesellschaft, „The Inter
national Shipbuilding and Engineering Go. Ltd .“ be
gründet. Dank der Leitung hat sich der Betrieb unter 
den denkbar größten Schwierigkeiten zu einem Groß
betriebe entwickelt, der weit in der Welt hohes 
Ansehen genießt. Von seiner Leistungfähigkeit im 
Schiffbau geben bereits zahlreiche Schiffe und andere 
Wasserfahrzeuge, die nach den verschiedensten Ländern 
geliefert wurden, rühmliches Zeugnis.

Der Stííuvertrag im  Seegüterverkehr.
R echtsanw alt D r. W erneburg, B e rlin -S teg litz

I.
Der Stauvertrag ist ein Vertrag zwischen dem 

Stauer und (regelmäßig) dem Reeder als Verfrachter, 
durch welchen der Stauer auf eigene Rechnung und 
Gefahr die Beladung oder die Entladung eines See
schiffes auszuführen sich verpflichtet. Von diesem Einzel
stauvertrag, der also als Einzelvertrag von den sonst 
nicht in Vertragsbeziehungen stehenden Parteien für 
ein einzelnes Seeschiff und nur für den Einzelfall ab
geschlossen wird, ist begrifflich abzutrennen der soge
nannte Dauerstauvertrag, bei dem die bezeichneten 
Parteien, Stauer und Reeder (bezw. Reederei), in 
langfristigen Dauervertragsbeziehungen stehen, wobei 
diese Dauerverträge sich zwar an sich ebenfalls auf 
die Beladung bezw. Entladung (Löschung) eines See
schiffes beziehen, hier aber dieser einzelne Vertrag in 
den Rahmen des Gesamtdauervertrages zwischen den 
Parteien fä llt; der Vertrag zwischen Stauer und Reeder 
ist hier mit anderen Worten als langfristiger Dauer
vertrag für eine vertraglich bestimmte Zeitdauer abge
schlossen und hat zum Inhalte die Beladung bezw. 
Löschung aller oder doch bestimmter Kategorien der 
Seeschiffe des Reeders in dem vertraglich bestimmten 
Hafen. Durch diesen Dauervertrag wird also gewisser
maßen dem Stauer ein Monopol an allen Schiffen des 
Reeders (als Vertragsgegners) hinsichtlich deren Be
ladung und Löschung eingeräumt, wofür der Stauer 
dem Reeder gewöhnlich Rabatte hinsichtlich des Stau
lohnes gewährt — regelmäßig 5 — 10 % des tarifmäßigen 
Staulohnes. Es entsteht angesichts der Tatsache, 
daß der Stauvertrag und zwar sowohl der Einzelstau
vertrag wie auch der letzterwähnte Dauerstauvertrag 
von dem Gesetz nicht speziell geregelt worden ist, 
die Frage, welcher Vertragsart des Zivilrechtes dieser 
Stau vertrag zuzugruppieren ist, um auf diese Weise 
die durch den Stauvertrag zwischen den Parteien 
begründeten und zur Entstehung kommenden Rechte 
und Pflichten einer richtigen rechtlichen Würdigung 
unterwerfen zu können.

Wie bereits oben erwähnt wurde, geht der Inhalt 
des Stauvertrages begrifflich dahin, daß der Stauer 
sich verpflichtet, ein Seeschiff des Reeders (bei dem 
Dauerstauvertrage die Seeschiffe des Reeders an einem 
bestimmten Hafenplatze) zu beladen oder zu entladen, 
während der Reeder sich dem Stauer gegenüber ver
pflichtet, diesem für diese Arbeit einen bestimmten

Regelmäßige Dampferlinien
nach L o n d o n ............................... 1 0 « g lg

C a r d i f f ............................... 14t¡i£i£
Swansea • • • • • • •  4 wöchentlich
Newport i jj j genügendem Ladungsangebot 
Bristol /

Shaw Lovell & Sons (Danzig) Ltd.
^ = 5 = :;= —  .   -............—  = : = = « = = » ■— ^ = i " = J ? : - : = : ss = : : =
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Lohn in Geld gemäß vertraglicher Vereinbarung oder 
gemäß dem örtlichen Tarif zu bezahlen. Daraus folgt 
schon rechtlich ohne weiteres, daß der Stauvertra^ 
seiner rechtlichen Natur nach jedenfalls ein gegen
seitiger Vertrag im Sinne der §§ 320 ff. des Bürger
lichen Gesetzbuchs ist, weil eben die beiderseitigen 
Vertragsleistungen der Vertragsparteien, Beladung 
oder Löschung des Seeschiffes seitens des Stauersj r 7 ,T  i6 -k , sei tens des Stauers 
und Zahlung des Geldlohnes hierfür seitens des Heeders 
in gegenseitiger Wechselbeziehung und gewollter Ab
hängigkeit zu einander stehen; Leistung und Gegen- 
imstung sind also gewissermaßen synallagmatisch, 
weshalb man hier von synallagmatischen Verträgen 
spricht Ist sinngemäß lestgestellt worden, daß der 
Stauvertrag jedenfalls ein gegenseitiger Vertrao- im

f r i t t h ?8 320 ff> Kdes t a  sso entsteht nunmehr die weitere Frage, welcher
gereichen der Vv  den^ EürSerlich™^esetzbuch 
unterfällt &egenseihgen Verträge der Stauvertrag

Bei der Prüfung dieser Frage kommt in Betracht
h ü  u°n T i“  Eur'gerBchen Gesetzbuch eingehend 
behandelte Dienstvertrag und der Werkvertrag, so daß 

so die Frage entsteht, ob der Stauvertrag ein Dienst
vertrag oder ein Werkvertrag ist

Nach der für die Begriffsbestimmung des Dienst
vertrages wesentlichen Bestimmung des S 611 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs wird durch den Dienst
vertrag derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung 
der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Ge
währung der _ vereinbarten (bezw. taxmäßigen) Ver
gütung verpflichtet; nach der für den Werkvertrag 
maßgebenden Begriffsbestimmung des 8 631 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs wird durch den Werkvertrag 
der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen 
V  erkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbar ten 
Vergütung verpflichtet, wobei Herstellung eines Werkes 
in diesem Sinne auch ein durch Arbeit oder Dienst- 
leisRing herbeizuführender Erfolg sein kann.

. r ru lt  man nun den Stauvertrag unter diesen 
beiden Gesichtspunkten eines Dienst- oder Werkver
trages, so kommt man zufolve der I  u n i
W ill» des Reeders . » « k f . S Ä '. 11 * »  
des Stauers als auf den H 1  a ! U l e  Arbeit
Erfolg der BM sünL V  t dlese Arbeit erzielten

«tebnfh. surrecbnen6i t  B “ r«erii,>h“  ( !*-

™gS L 6f e r 0S r , s f e8,Stell" ” S. d<>8 jedenfalls der 

äes Bürge,Üchen S J Ä h t a S  B -tom u ngen

d i / u  ndnChtn" ii des' i n

handeln (w L  zwar an s n f rht - n be-
spezielle Natur als W a i f lcbtlS. lst, aber dessen 
^ h t ) ,  sowürdefürdH« lu r tT ,  mcbt in Rücksicht 
falls der § 320 BOß maß obf  naturgemäß eben
e r  bestimmt wird daß w e ^ m  - 8°m ' Weim
Vertrage verpflichtet i st  V gegenseitigen
bis s fr B S i “ ' Sk . d,^ . ,hm.»bbbgendeLeisdng

ist, Stauer oder Reeder; würde man das für den, 
Reeder annehmen und bejahen, so wäre also dem
entsprechend der vertragliche Staulohn bereits bei 
Abschluß des Stauvertrages von dem Reeder an den 
Stauer zu zahlen und der Ötauer könnte seine Dienst
leistung solange auf Grund des § 320 BGB. zu Recht 
verweigern Da nun aber dem oben Gesagten zufolge 
der regelmäßige Slauvertrag sich als ein Werkvertrag 
im Sinne der §§ 631 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
kennzeichnet, kommt auf ihnnunmehr auch die spezielle 
gesetzliche Vorschrift des § 641 des Bürgerlichen Ge
setzbuchs bezüglich des Zeitpunktes der Entrichtung, 
Fälligkeit, des Werklohries zur Anwendung, die be
stimmt: Die Vergütung —- hier also der vereinbarte 
bezw. tarifmäßige Staulolin — ist bei der Abnahme des 
Werks bezw. d-r Vollendung des Werks (§ 646), hier 
also mit der Vollendung der Beladung oder Löschung 
des Seeschiffes durch den Reeder an den Stauer zu 
entrichten. Auch für die Veigütung — den Staulohn — 
selbst ist die spezielle Bestimmung des § 632 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs maßgebend; hiernach gilt 
eine Vergütung — hier also ein Ötaulohn — als still
schweigend zwischen den Parteien des Stauvertrages 
als vereinbart, wenn die Arbeitsleistung des Stauers 
nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist, was 
naturgemäß stets der Fall ist. Ist die Höhe der dem 
ötauer zu zahlenden Vergütung nicht bestimmt, so ist 
bei dem Bestehen einer örtlichen Taxe oder eines 
örtlichen Tarifes (des Hafenplatzes) die Tax- oder tarif
mäßige Vergütung als vereinbartanzusehen, in Ermange
lung einer Taxe oder eines Tarifs die übliche Vergütung.

Das oben Gesagte bezieht sich, was auch betont 
wurde, naturgemäß nur auf den regulären Einzelstau- 
vertrag des Seeverkehres, so daß also auch Ausnahme- 
fälle Vorkommen, bei welchen der Stauvertrag sich 
nicht als ein Werkvertrag, sondern als ein Dienst' 
vertrag im Sinne der §§ 611 ff. des Bürgerlichen Ge
setzbuchs darstellt. Das ist namentlich dann der Fall, 
wenn der Reeder nicht einen einzelnen Stauvertrag 
m it einem dieses Gewerbe als Einzelunternehmer be
treibenden gewerbsmäßigen Stauer abschließt, sondern 
entweder selbst oder durch Vermittelung Schauerleute 
zur Beladung oder Löschung eines Seeschiffes a®' 
nimmt und dementsprechend mit jedem dieser Schauer- 
leute einen entsprechenden Arbeitsdienstvertrag 'T  
nach bestimmten Zeitabschnitten oder Tagen —■ abj 
schließt, ln  derartigen Fällen kommt ein Werkvertrag 
nicht in Betracht, sondern nur Dienstvertrag (bez'v- 
Dienstverträge entsprechend der Zahl der Schauer' 
leute) nn Sinne der §§ 611 ff. des Bürgerlichen Gesetz  ̂
buchs. Für den Zeitpunkt der Entrichtung des v f1'  
fraglich bestimmten Dienstlohnes kommt hier de 
§ 614 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Anwendung» 
der bestimmt: Die Vergütung ist nach der Leistung 
der Dienste zu entrichten. Ist die Vergütung (veT' 
fraglich) nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sl 
nach dem Ablaufe der einzelnen Zeitabschnitte 2 
entrichten. Wie ersichtlich, sind also auch bei de
artigen von dem Reeder mit den Schauerleuten 
geschlossenen Einzeldienstverträgen die hierfür ve . 
einbarten Löhne von dem Reeder erst nach Leist®11'.
der vertraglichen Dienstleistung an die Dienstleistende 
zu entrichten, wobei allerdings, wenn die Vergüt®
nach Zeitabschnitten vertraglich festgesetzt und(jejn
messen worden ist, die Vergütung jeweilig von , ieJj 
Reeder nach Ablauf dieses Zeitabschnittes zu z g
ist ; ist also der Dienstlohn z. B. auf 6 Mark pr°

b is  zu r B e w irk u n g  d e r P l h m  1o b lie S®n de L e is tu n g  
kann , es sei denn daß er n' e£®n ! e is tu n g v e rw e ig e rn  
~  k ö n n te  a n g e s R h t s d L J r r !  ^ ä te n '̂ B i f h c h te t  is t, 

hen, w e r aus6 dem ̂ Z w 9 ife l en t-

bei sechsstündiger Arbeitszeit bestimmt worden»T • . oocussvunaiger Arbeitszeit bestimmt woru»-:
ung sind diese 6 Mark nach Ablauf des sechsstündig^ 

Arbeitstages jeweils von dem Reeder an %vje 
stehen ulullU3<-,uieser Bestimmung Zweifel em- W e n d e n  dienstleistenden Stauer'zu bezahle®»

’ ' s dem Stauvertrago vorleistuno'spfUchthr das der ^ 614 BGB. ja ausdrücklich bestimmt-
n ”  (Fortsetzung folgt, in  D . W - Z -  N r -

so
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Erteilung von Führerscheinen fü r die 
Binnenschiffahrt,

Der Danziger Seeschifferverein weist seit langem 
schon auf die ungesunden Verhältnisse hin, die dadurch 
eingetreten sind, daß bei der Erteilung von Zulassungs- 
beschemigungen für Binnenschiff ahrt durch den Danziger 
Hafeninspektor keine Prüfung der Schiffsführer statt- 
linclet.

Bis zur Abtrennung Danzigs wurde in Danzig den 
luhrern von kleinen Dampfern und Motorfahrzeugen 
duich den I  olizeipräsidenten ein Befähigungsnachweis 
für die Binnenschiffahrt ausgestellt, nachdem die Be
werber sich vorher einer Prüfung unterzogen hatten
wurde.011 dem hieSlgen Hafpn>°spektor abgehalten

Seit Abtrennung Danzigs vom Reich sind solche 
Prüfungen nmht mehr abgehalten worden. Vielmehr
führern 5® eülnspe[Uor den .neu zugekommenen Schiffs- 
tuhrern Zulassungsbescheinigungen ohne derartige Prü
fung erteilt, Die folge hiervon ist, daß sich allmählich 
eine größere Anzahl durchaus ungenügend vorgebildeter 
Schiffsführer in diesen Beruf gedrängt haben und 
dem Stamm der geprüften und bewährtin Scbiffsführer 
Konku mache Eine weitere Folge ist ein bedenk-
Hahfen hlassen dor Verkehrssicherheit im Danziger 
Hafen, die auch darunter leidet, daß jeder, der einen 
Motor bedienen kann, mit Motorbooten den Danziger 
Hafen durchfahren darf. Es erscheint diingend erfor-
i S > T dZWaiL Wie geSast’ sowohl im Interesse des 
bchiffsfuhrers selbst, wie auch un Interesse des Danziger 
Hafens, daß wieder Prüfungen vor der Erteilung von
Zulassungsbescheinigungen stattfinden und zwar müssen 
die Voraussetzungen für diese Zulassungsbeicl“  
gungen iur Binnenschiffahrt gegenüber dm  Vorkriegs
bestimmungen erschwert werden. Die A n fo rd e ru n g  
die heute an die Binnenschiffer gestellt werden ^ j 
so erheblich größer als die vor A b tZ n un !?  n ’ üd 
vom Reiche, daß eine Prüfung in der Form 
damals gehandhabt wurde, fü f  die h e u f e  A R T  
msse nicht mehr ausreichend erscheint. & t_

keit
In  Deutschland hat man ebenfalls di» tt v  v

s t äSchiffer für Fbß:  Und = • *
Da man jedoch bisher zZ k Z e Z  f rS,tr-atlen beraten- 
gelangt ist, haben sich einige Hat gU t lf n Ergebni* 
selbst eine Neuordnung geschaffen™ätadte, vorläuflg 
Hamburg folgende Ver&dKng ^erS'sen ^

„Wer Flußschiffe führt
1.

z. B.

-------- .„„o  iuurr, muß

1 i Z ßr t f|d e fz X nS t i ^ ! ! ZUm Schiffer„  großer Fahrt o d ^ u r T ^ 0'868 ZUU1 Scl 
Schiffer auf kleiner Fahrt teuermann oder zum 
Küstenfahrt orW " Ä  oder, zum Schifter aufKüstenfahrt oder zum er ZUm Scl; 
verkehrenden Passsgierda " ^ “ “  “ o / “  * " *

2. das 21. Lebensjahr vollendet haben und nach dem 
16. Lebensjahr zw-ei Jahre als Decksmann auf 
Dampfschiffen gefahren sein und durch ein® 
mündliche Prüfung genügend Kenntnisse nach" 
gewiesen haben
a) über die für den Hamburger Hafen erlassen®® 

Schiffahrtspolizei Vorschriften,
b) über die Vorschriften der Seestraßenordnunik

Der Nachweis der vorstehend geforderten Kenn*' 
nisse ist durch Ablegung einer mündlichen P rüfung 
vor der Kommission zur A b n a h m e  der S ch iffe rp rü fu n g  
für Küstenfahrt zu erbringen, zu der der Kapitän d®r 
Hafenpolizei oder sein Vertreter hinzugezogen wird- 
Die Führer von Motorfahrzeugen , müssen außerd®®1 
die Befähigung zur Handhabung und Bedienung d®d 
Motors nachweisen.

Der Antrag auf Zulassung zu diesen Prüfung®11
ist an die Polizeibehörde zu richten Dem Anträge
der Nachweis über die geforderte Fahrzeit und ®)l1 
von einer amtlichen Untersuchungsstelle ausgestellt 
Zeugnis über Seh- und Farbenunterscheidungs-V®1' 
mögen beizufugen.

Auf Grund der Bescheinigung über die bestand®0,6 
Prüfung wird die Polizeibehörde ein Befähigungszeug°lS 
ausstellen Dieses Zeugnis hat der Schiffsführer 1,11 
Betriebe stets bei sich zu führen.

Abgesehen davon, daß es zweckmäßig erseht0.’ 
daß Danzig bei Neuordnung des Prüfungswesens & 
Deutschland gleichen Schritt hält, haben S e e a m ts '6 
händlungen über Schiffskollisionen und andere Um , ,
im Danziger Hafen leider des öfteren gezeigt, - u 
eine Abänderung dieser veralteten Vorschriften a’1L 
für Danzig dringend erforderlich ist.

Nach Ansicht des Danziger Schiffervereins sind cj j  
Hamburger Vorschriften durchaus hinreichend, 80 f

werden

der hiesigen wSeefahrtschule erforderlich sein. Es d^1

beugen. EßA-

„WARTA**
Speditionsgesellschaft m. b H

D a n z i g ,  Langemarkt 1«> '
Umschlag

Lagerung
Schiffsmaklerei

Tel..Adr.: „ W a r t a “
Filiale in Gdynia

Towarzystwo Ekspedycyjne z o . P-
G d a ń s k , Langermarkt li*

Przeładowanie
Składowanie

Maklerstwo

Die Polizeibehörde ist befugt, die Eutfernung r011 
Führern zu verlangen, wenn Tatsachen vorliegen, d'e 
ihre Unzuverlässigkeit oder Unfähigkeit dartun.“

Diese Bestimmungen traten bereits am l . J u lü ^  
in Kraft.

Für die Besatzungen der auf der Eibe verkehrend® 
Passagierdampfer sind ebenfalls neue Verordnung _ 
erlassen w’orden, die im Hamburger Gesetz- und ' e, t 
ordnungsblatt Nr. 29 vom 26. März veröffentlich 
sind

d**

sie, den Danziger Verhältnissen angepaßt, überiiom11
k ö n n te n  Z u r  D u rc h fü h ru n g  d iese r P rü fn® .^, 

V o rsch rifte n  w ird  nach A n s ic h t des D a n z ig e r SchnScbiilif
Vereins e in  Schulbesuch vo n  v ie l le ic h t  d re i T ag
. ------&----- wvuuivi V/iiOlUOllIWl ÖDU1. — -f’lll

sich empfehlen, in gewissen Zeitabschnitten diese I >r° . 
zu wiederholen, um einem Vergessen der Vorschn11' ^ 
wie es schon oft festgestellt werden mußte,

Oddział w Gdyni
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Frachtraten ah Danzig
(in der Zeit vom 24. Oktober bis 6. November 1927 

getätigte Befrachtungen).
Die Raten sind, sofern nichts anderes vermerkt,

in englischen Schillingen angegeben.
Holz

D. B. B.:
Nach Preston 47/— pro Standard

„ Antwerpen 3 1 /-  „
„ London 38/0
„ Grimsby 4 0 /-  „
„ Manchester 46/— „
„ Tyne Dock 38/6 „ „
„ Grimsby 3 8 / -  „
„ Dieppe/Fecainp 36'— „ „

h. B.:
Nach Tyne Dock 38/— pro Standard

„ Waterford 63/— „ „
„ Port Madoc 63/— „ „
„ Antwerpen 3 0 /-  „

Props:
Nach Antwerpen 30/— pro Faden

„ Gent 31/6 „ „
Öa lbs leepers :

Nach Birkenhead 14/6 pro load
„ Garston 14/6 „ „

^ le e p e rb lo c k s :
Nach Birkenhead- 14/4,5 pro load

Nubes. E ic h e :
Nach London 50/— jiro, Standard

Nichens täbe :
Nach London 16/— pro t

Eisen platten:
Nach Malinoe Skr. 9 pro t

„ Landskrona „ 9,50 „ „
Zement:

Nach Snndsvall Skr. 8 pro t

Ziegelsteine:
Nach Libati'Helsingfors 7/1 pro t

Oelkuchen:
Nach nö-rdl Aarhus Dkr. 11,— pro t

Kohlen:
Nach Bornhohn

11 Kjoege
11 Kopenhagen
11 Helsingfors
11 Wiborg
11 Okarshamn
11 Kramfors
11 Ystad
11 Kotka
11 Libau
11 Pargas
11 AVas a
11 Riga
11 Stockholm
11 Karlshamn
V Hasle
11 Skagen
11 Horsens,
11 Bandholm
11 Aarhus

Zucker :
Nach London 

„ Rotterdam

Dkr. 6,50 pro t
5/10,5 11 h

5/1,5—5/6 11 il
6/— 11 il

■ 0/6 11 il
5/9 11 il
6/4,5 11 il
6/1,5 11 il
5/4,5 11 il
5/3 11 il
6 6 11 h
7/0 11 il
5/9 11 il
8/ - il
7/6 11 il

Dkr. 6,50 11
9 — 11 il
6/3 11 il
7/6 11 il

6/— 11 il

10/— pro t
Hfl. 4,80 il il

B ER G ENSK E
Baltic Transports Ltd. A.-G.
H auplkontor: Hundegasse 89

Telegr.-Adresse: Schiffahrtsabteilung: „Bergenske“ 
Speditionsabteilung: „Bergsped“ 
Fernspr.: Sammelnummer 22541

Filia le : Gdynia, ul. Portow a

Schiffsmaklerei Befrachtung
Spedition : Lagerung : Stauerei 
Versicherung : Havarieagenturen 
Bunkerkohlen Kohlen=Export

Polnische Wirtschaftsgesetze in deutscher Übertragung

Titelübersetzungen
aus dem Dziennik Ustaw Nr. 94, 95 und 90 

vom 31. 10., 2. und 5. 11. 1927.
^°s. 843 Verordnung des Verkehrsministers vom 24.

Oktober 1927, herausgegeben im Einvernehmen 
mit dem Einanzminister, dein Minister für 
Industrie und Handel sowie dem Landwirt
schaftsminister über Abänderungen und Lr- 
gänzungen des Warentarifs der polnischen 

£ Normalspurbahnen.
°s. 844 Verordnung des Verkehrsministers vom 20. 

Oktober 1927, herausgegeben im Einvernehmen 
mit dein Einanzminister, dem Minister für Indu
strie und Handel sowie dem Landwirtschatts- 
minister über Ergänzungen und Abänderungen 
des „Tarifs der polnischen Normalspurbahnen 
für den Transport von Personen, Hunden, 
Gepäck und außergewöhnlichen Sendungen .

Pos. 846 Verordnung des Präsidenten der Republik 
vom 20. Oktober 1927 über die Lieferung von 
Beförderungsmitteln zur Ausführung des Baues 
und zur Erhaltung der öffentlichen Wege und 
Brücken.

Pos. 848 Verordnung des Finanzministers vom 24. Ok
tober 1927 betr. die Festsetzung der Zusatz
preisliste für den Kleinverkauf von Tabak
erzeugnissen.

Pos. 850 Deutsch-polnisches Aktenabkommen vom 22. 
Dezember 1926.

Pos. 851 Regierungserklärung vom 22. Oktober 1927 
betr. den Austausch der Ratifikationsdoku
mente des deutsch-polnischen Aktenabköm- 
mens, unterzeichnet in Berlin am 28. De
zember 1920.
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Titelübersetzungen
aus dem DziennikUrz^dowy Nr. 30 vom 20. Oktober 1927.
Pos. 318 Verordnung des Finanzministers v. 7.9.1927 

betr. die Bevollmächtigung des Zollamtes in 
. Mikaszewicze zur Ausstellung von Ausfuhr 
quittungen.

Pos. 321 Auslegung des Stempelgebührengesetzes. 
Pos. 322 Verordnung des Finanzministers v. 19 9 1997 

betr. die Festsetzung der Zuständigkeit der 
i ’ inanzbehorden zur Herausgabe und Zurück
ziehung von Konzessionen für den Tabak
warenverkauf.

Pos. 323 Rundschreiben L. D. VI. 19295/3/27 über die 
Abänderung der Anlage zur Anweisung über 
das Verfahren mit beschlagnahmten Gegen
ständen des 1 abakmonopols.

1 os. 324 Verordnung des Finanzministers v 28 9 97 
über die Festsetzung der Verkaufspreise ’für 
Monopolbranntweine. 1

Pos. 325 Rundschreiben L. 9380/27/WB v. 2. 5 27 über
Pos 990 v 6 Erj eiChteT g im Verkehr "«>. Viehsalz. 
1 os- •!2(| Verordnung des Finanzministers v 24 9 97

über die Monopolgebühr für aus dem Aus
lande eingeführte Streichhölzer.

Pos. 327 Verordnung des Finanzministers v. 29 9 27 
betr. der Stationen, die zur Herausgabe' von

sind6nbe8UtaChtUngSb6SCheinigUnge“  befugt 
Pos. 329 Verordnung des Präsidenten der Republik 

- u i -  * cub®r den Stabilisierungsplan und 
Pos 330 t } 6 Aufnahme einer Ausländsanleihe.

"  ° X er ^ 6S. Präsidenten der Republik
Po, 991 p  iR  !  St1a,blllSlerun? des Zloty, os. 331 Erlaß -des Fmanzmimsters v. 30. 9. 27 über

hchetbp i l  i ngt 0b% ation der 8% staat- 
o K ?  Goldanleihe und der Obligation der 
0% Konvertiorungsanleihe.

Aenüerungen im  polnischen Einfuhr- 
. , Zolltarif.

Wie wir bereits in D. W  Z 44 
demnächst zwei Verordnungen erschZen von n° 6Q 
die eine Erhöhung der 7nll«atr,Q • ’ vo? (̂ enen 
Positionen vorsieht, die andere die Ro .pU1 emze n̂en 
daß Oele der Pos 117 7 a nur V  t BesdmmilQg trifft, 
emgeführt werden dürfen. Der E n t w i f f r V  Zus,tande 
nber die ^.e rhöhungen bat

merkung, 115 °und°ni39 3 p 1 9 4’^ BuCy 44 An'
26 Juni 1924 (Dz. TJst. Nr.' 54 Pos M o T ^ h  Tt°m 
.folgenden Wortlaut: ’ 1 os- Ö4Ü) erhalten
Position

Z o llta r ifs  Bezeichnung der Ware füHOOkg
37 P. 4 Heringe: ’n

a) Raucher- und Bratheringe-
1 Raueberheringe brutto . . 20 —

II  Bratheringe brutto . . ' r.n
44 Anmerkung: Die Einfuhr der zu Punkt 4 

gehörenden Heilsera, auch die Zoll
befreiung derselben, darf mit Ge-
e r fo lg in 118 * * *  P inanzm dlisteriums 

115 KoUod1™ -
1. Aether (Schwefelaether) einschl. des

Wichts der unmittelbaren Verpackung . . .  „ „ „
2. (Ihlor-Aethyl einschl.’ des’ Gewichts X~~ 

der unmittelbaren Veruackung . . r)0()-_

N 1 Nr. 45

Position
des

Zolltarifs Bezeichnung der Ware
Zoll

für 100 kg 
in ZI-

3. Kollodium, Chloral, Chloroform
einschl des Gewichts der unmittel
baren V e rp a c k u n g ....................... 360.—

4. Aether und Ester, die in der Heil
kunde und Industrie Verwendung 
finden (außer den oben genannten), 
ohne Spiritusgehalt einschl. des 
Gewichts der unmittelbaren Ver
packung .............................................210.—

139 P. 3 ferrosilicium mit einem Siliciumgehalt 
von :
a) 15% und weniger . . . . . . .  14 —
b) über 1 5 % .................................. 14.—

§ 2. Diese Verordnung tr itt  m it dem vierten Tage 
nach der Veröffentlichung in Kralt.

§ A Ip  Verlauf von 15 Tagen, vom Tage der 
Veröffentlichung dieser Verordnung an, wird der bis- 
herige Zoll erhoben, sofern es sich um Waren handele 
welche :

a) per Bahn, Schiff oder Post unmittelbar nach 
dem polnischen Zollgebiet zum Transport auf- 
gegeben worden sind, spätestens am Vortage der 
Veröffentlichung dieser Verordnung,

b) oder in dem polnischen Zollgebiet am Tage der 
Veröffentlichung dieser Verordnung, in Zoll') 
amtlichen Bahn-, Post- oder in nichtamtliche» 
Lägern, die unter Zollverschluß bleiben, läge»»-

Der Entwurf der Verordnung über die VergällmO 
von Oelen der l*os. 117, 7a lautet:

Art. 1. Pos. 117 Punkt 7 Buchst, a des Zoll
tarifs in dem durch Verordnung des Finanzminister5) 
des Ministers für Industrie lind Handel sowie deg 
Ministers für Landwirtschaft und Staatsdomänen vo»1 
3Ü._ Oktober 1925 festgelegten Wortlaut über die teil
weise Abänderung des Zolltarifs vom 26. Juni 10— 
(Dz. (Ist. Nr. 113 Pos. 800), wird durch die Anmerktiuf? 
folgenden Inhalts ergänzt:

Anmerkung: Die in diesem Punkte (7) Buchstabe a 
SP^nnten Pflanzenöle, die bei einer Temperatur vo» 
j  * ' sich un flüssigen Zustande befinden, dürfen 1,1 
das polnische Zollgebiet nur in vergälltem Zustand0 
eingeführt werden.

A L  Vergällungsmittel werden angesehen : Rosmari»' 
öl, rerpentin oder ein anderes durch das Fina»2' 
mmisterium vorher gebilligtes, in entsprechend011 
Mengen (ungefähr 0,5 %) angewandtes Mittel, in dH 
. eise) daß das Vorhandensein des Vergällungsmitt0 s 
m dem vergällten Oel genau erkennbar ist.

fü r  Kabnken, die sieh m it dem Raffinieren cie
Uele beschäftigen, dürfen die genannten Pflanzen»10
m un vergälltem Zustande für den eigentlichen Zw000 
eingefiibrt werden, jedoch nur m it jedesmalige» *de 
nehmigung des Finanzministers.

Die Nachweisung der Raffinerien, die zur & lf '  
luhmng von Pflanzenölen in unvergälltem Zustan/1 
berechtigt sind, bestimmt der Finanzminister im L« 
vernehmen mit den interessierten Ministern. .n

lieber den (gebrauch der Oele, die im un vergab10 
/mstamie für den eigentlichen Zweck eing0!11
werden, wird eine Zollkontrolle angeordnet. r f ..he 

Dm Gebühr für die Kontrolle wird in der
?Ae TT K t P- b der Verordnung vom 17. J " H ^  
(Dz. IJst. Nr. 74 Pos. 426) festgesetzt ist, erhob0«-

Art. 2. Diese Verordnung tr itt  m it dem 1» ^  
nach der Veröffentlichung in Kraft

Die Ausführung dieser Verordnung 
dem 1 liianzmmister übertragen.
„w.i. / 0 ..™rdnung0n sind bisher int Bz. Ust. 0U1<ht veröffentlicht.

iwirC

ei*
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Zollfreie E infuhr von Kalkstickstoff.
Nach einer telegraphischen Mitteilung des polnischen 

Finanzministeriums wird demnächst im Dziennik Ustaw 
eine Verordnung erscheinen, die für die Zeit vom 
1. November bis zum 1. Juni kommenden Jahres die 
zollfreie Einfuhr von Kalkstickstoff (Pos. 103, P. 5) 
festsetzt.

Zu Position 182.
Das polnische Finanzministerium hat m it Verfügung 

DC/13777/III/27 vom 30. 9. 27 an Hand von Mustern 
entschieden, daß W a t t e  aus z e r z u p f t e n  Baum- 
w o l l u m p e n  in Lagen nach Position 182 Punkt 2b 
zu verzollen ist.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 7820/27 
vom 8. 10. 1927.

Zollbehandlung von Kalksalpeter aus 
Vertragsstaaten.

Zufolge Punkt 11 a und b des Schlußprotokolls zum 
polnisch-norwegischen Handelsvertrag, der am 29.9.2/ 
in Kraft trat, ist Kalksalpeter (salpetersaurer Kalk) 
Pos. 103, 3 des polnischen Zolltarifs hinsichtlich der 
Zollgefälle ebenso wie Chilesalpeter (Pos. 103, 1) zu 
behandeln bezvv. zollfrei abzulassen, wenn er aus 
Staaten stammt und eintrifft, mit denen Polen einen 
Handelsvertrag abgeschlossen hat und bei der Ver
zollung ein Ursprungszeugnis vorgelegt wird.

Verordnung
des Finanzministers vom 29. September 1927 lietr. 
die Stationen, die zur Herausgabe von Samenbegut

achtungsbescheinigungen befugt sind.
(Dziennik Urzędowy Nr. 30 vom 20. 10.1927. Pos. 327.)

Auf Grund des § 1 der Verordnung des linanz- 
ftiinisters vom 30. Juni 1926 botr. die Ergänzung des 
§ 6 der Verordnung des Finanzministers vom 13. De
zember 1920 über das Zollverfahren (Dz. I st. Nr. 70 
Pos. 407) wird das Verzeichnis der Auslandsstationen 
für Samenbegutachtungen (Abschnitt 11 des Verzeich
nisses), veröffentlicht in Monitor Polski vom 5. August 
1926 Nr. 176 Pos. 521, wie nachstehend ergänzt 

2 3. D e u t s c h  l a n  d.
Das Hamburgische Staats-Institut 

für angewandte Botanik.

Zolltarifeulscheidungeii.
Gemäß Danziger Zollblatt.

Zn Position 178.
T Das polnische Finanzministerium hat mit \  erfügung 
HP/13486/UI/27 v. 6. 8. 27 an Hand eines Musters 
Entschieden, daß eine k le ine gehef te te  Broschüre  

„Germisan“ , die verschiedene d abellen über die 
Bestandteile des Germisans und anderer Beizen unü 
f,6rner fachmännische Gutachten über den Gebrauch 
Jes Germisans enthält, der Verzollung nach 1 osi ion *
1 nnkt 3 als Broschüre unterliegt.
Pandeszollamt der Freien Stadt Danzig 1 7541/27 

vom 10. 10. 1927.

Zu Position 183.
Das polnische Finanzministerium hat mit Verfügung 

110,12168/111/27 vom 5. 10. 27 an Hand von Mustern 
entschieden, daß Baum w o l lga rn  auf Papprö l lchen, 
das für den Kleinverkauf bestimmt ist, zusammen mit 
dem Gewicht der Pappstückchen zu verzollen ist.

Die Entscheidung des Zolldepartements bezüglich 
Baumwollgarn auf Papierspulen (abgedruckt im Heft 2 
der Sammlung der Tarifentscheidungen, des Zollde
partements, Zollbl. S. 102 Jahrgang 1927) ist demnach 
nur für Baumwollgarne, die für Fabrikationszwecke 
bestimmt sind, anzuwenden.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 7977/27 
vom 12. 10. 1927.

Zu Position 197.
P lü s c h  ge webe, das im Schuß und in der Kette 

des Grundgewebes aus Baumwolle und im Flor aus 
Kunstseide besteht, unterliegt, wie das polnische Finanz
ministerium mit Verfügung D. 1V/3664/2/27 v. 11.10. 27 
an Hand eines Musters entschieden hat, der Verzollung 
nach Position 197 des Zolltarifs.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 8137/27 
vom 19. 10. 1927.

Zu Position 205.
Das polnische Finanzministerium hat. mit Verfügung 

1)0/11500/111/27 vom 30. 9. 27 an Hand von Mustern 
entschieden, daß sogenannte Dam en  hem de hen aus 
b a u m w o l le n e m  W i r k s t o f f  mit halbseidenen 
Achselbändern der Verzollung nach dem entsprechen
den Buchstaben der Position 205 Punkt 4 und 120% 
Zuschlag gemäß Anmerkung b zu Position 205 unter
liegen.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 7818/27 
vom 10. 10. 1927.

Berichtigung»
In  der auf Zollblatt S. 168 Jahrgang 1927 abge

druckten Verfügung T 7361/27 v. 19. 9. 27 (zu Pos. 205) 
muß es statt „aus einer mit Garn umsponnenen Eisen
drahtspirale“ heißen: „aus einer mit Garn u m f l o c h 
tenen  Eisendrahtspirale“ .

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 7989/27 
vom 8. 10. 1927.
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Zu Position 215.

binden auf Tafelschokoladen besitzt w S d e n ^ e r

n f s e / i i™ “  5?, 9“Ia7ITteriTller ,|5 llte l»>i‘im g  De/
P u Ä t  e a d e l ' l o u ^  der VerZ0ll” "S  » » '> P o S.215

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 7746/27 
vom 10. 10. 1927.

schieden, daß n a tü r l i c h e  M usche ln ,  geschliffen» 
der Verzollung nach Position 215 Punkt 3 unterliegen. 

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 8136/27 
vom 19. 10. 1927.

Zu Position 215.

M .  Busenilz Nacht
n. m. b. H

Telephon Danzig Sammel-Nr. 227 57 
Telephon Langfuhr Nr. 41502

Zu Position 215.
m ^®rLge Tasc h e n u h r  ge'hänge (Berlocken) aus 
Metall unterliegen gemäß finanzministerieller Ent
scheidung DC/17106/111/27 v. 14. 9. 27 der Verzollung 
nach dein entsprechenden Punkt der Position 215. 

Candeszollamt der Freien Stadt Danzig T 7617/27 
vom 10. 10. 1927.

CeIc und {fette
^ fo lo n ia lro a re n  -  C A e m ifia lie n

Langgasse 67 J £ 0 W U i e X t > 0 C 0  Tel. 23147

Der polnische Handelsminister 
zum Gdinger Hafenbau.

'C  -  Mit-
Hafens folgendes geäußert,: ' ^  Aus laI1 des Ödinger

r = M , s  T t °
Programmes ein Jahr früher erfdgen’vCrd af  £estellten 
fanglich erwartete, «egen Ende ' l  ? an an*
Schlagsleistung des H a f Ä e r  250000 T" 
lieh erreichen. Es entstehen Tonnen monat-
Umschlagsvorrichtungen ' M a s c E *  neue Kais»
schlußgleise. Hafen und' « 3 Lag®r und An- 
In  Kürze werden sie elektrisi h ‘sen zusehends, 
erhalten. In absehbarer 7eü h ^ Sfcr0.m aus Grodek 
und eine S c h i f  f , S  * r f j Xtê | a n  einige Fabriken 
Straßen, Häusern, gemeinniit-J c^ fn‘ Der Lau von 
Arbeiter- und FischfrviertSnein)1 ,Anst1alten» Gärten, 
mäßigen Plan, dessen Ä Ä lgtilÄch zweck-
immsteriellen Kommission überw?eJ0n - T er intel’-Gebaude, die den Z w ,ü ,„„ j _ â hfc _ wird. GroßeGebäude, die den Zweck! uoerwacht wiru. 
und des Kultusministeriums die Handels-’ arest 
Bau begriffen. [m engerSi H d  r“  werden> sind im 
fangreiche Arbeiten vom v i r k e f b-er-61ch werden um- 
Mimsterium für und dem
Das Arbeitsministorium hat C T “  durchgeführt. 
W a n d e r e r l a g e r s  in Amrriff Hau eines Au-s- 
Justizmmistenum, Bank Polsk RgT ° “ lllei1- Das 
Krajowego,die staat l iche Sch i f f  ^  (d°spodarstwa 
___________  ■ i a h r t v erwal tung ,

Theodor & Co
Metallschmel*werk « . . w "

Dan*ig-OItva. — lsroU handlang
S p ~ .: » e t.U .g , ’  ' ^ h ° "  * “ «  * » S

»o 15% a v t e s 'iv 5““.
»pecjalaosc: Stopy, wsyfii bin * . SW’ 
mkach cyna i o  latowania, l

eine Reihe sozialer Institutionen und eine Anzahl 
rivatpersonen errichten eigene Gebäude. Iu  Vorbe

reitung befindet sicli die Ausarbeitung von Projekten, 
die den Bau einer K  ü h 1 h a 11 e , eines E 1 e v ato rs 
und mner weiteren Anzahl von Warenlagern betreffeu- 
ine H a n d e l s f l o t t e  arbeitet bereits ohne Verluste 

, d i fc die Amortisation. Nur die Passagier' 
senmanrt hat vorläufig noch Fehlbeträge zu verzeichne»- 
r lf  P= ch? Tonnage umfaßt zurzeit 35000 To. PaS 

Siinnn »p W,ird v.°r;xu.ssichtlicli m it einer Tonnage vo» 
• .°  abschließen. Der Umschlag von Kohle»

ial,|IUiQormer Süßeren Umfang an. Im ersten Halb' 
77<;nnn m e..xP0rtierte Polen im Monatsdurchschnitt'
n n r l ' r  ° ’ dav°n29000 To auf dem Seewege. Gdy»>,a 
T1- l . V- w kamen damals als Umschlagshäfen nö f1 
im \ ln ln / \ 6fcra,cht- Irn ersfcon Halbjahr 1927 wurden
r ii/S n  Ä UÄ chnitt 907000 To ausgeführt, davo» 
nahezu 380000 To auf dem Seewege, d. i. mehr als

,vff SOiVie:1 als im Jahre 1925. Im September d. -H 
D a tr / l I 'V v f  Lxport 1075000 rFo, davon gingen übel 
Lnzig, Gdyma und Tczew 485000 To, d. i nahezu

l i  Ir in  cA iri/ä  „ T... t i  —OTOUe 17 “  Uliu- 1 uz
des Post- ma sovlel als im Jahr■e 1925.

Die neue polnische Gewerbeordnung»
SDrecliumr -M ' / • '  Hi'-24, S. 393, ist bereits eine B 
iialtcn fr Ll0®r dl® neue Gewerbeordnung Polens e» 
der Vom, f  Wll'd- dT uf bingewiesen, daß der Wort]»' 
S l  d l ,' ,'5 doutscher Sprache in der Auskunft 

z u r1 h n X 5 !n(/ elSkamr r ^ ^ m e r  5) für Interesse»*xur itinsichtnahme ausliegt.

Benzif Seife
eine

Z ' ... ' Ä S i S S j M s s
»Mmger Fabrikant für den F r e i s t  Danzig

E‘ Gamm, Danzig
S e ifen fab rik  Gegr. 1825
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Deutsches Reich —  übriges Ausland
Prokura und Handlungsvollmacht.

Hinsichtlich der Tätigkeit des Prokuristen und 
Handlungsbevollmächtigten finden sich im Handels
gesetzbuch eine ganze Reihe von Bestimmungen nieder- 
jpßgt, die das für Beide geltende Rechtsverhältnis 
Sertau umschreiben. Teilweise wird dieses Rechtsver
hältnis aber noch durch einige allgemeine Bestimmungen 
[es Bürgerlichen Gesetzbuches ergänzt. W ir betrachten 
L^nächst das Rechtsverhältnis der Prokura. Die Pro- 
| üra kann stets nur von dem Inhaber eines Handels
geschäftes oder Industrieunternehmens oder durch einen 
jpsetzlichen Vertreter erteilt werden. Die Erteilung 

Prokura kann nur durch einen sogenannten Voll- 
^pifmann im Sinne des Gesetzes erfolgen, niemals 
JHch einen Minderkaufmann. Der Minderkaufmann, 
bS° Handwerker und Kleinhändler, kann nur eine 
Handlungsvollmacht erteilen. Da die Erteilung der 
s r°kura nur dem Inhaber eines Unternehmens zusteht, 
ß. !st es beispielsweise gesetzlich unzulässig, daß etwa 
L® Prokurist einen Angestellten des Unternehmens 

in Prokuristen erklärt. Der Geschäftsinhaber oder 
stü Mitinhaber kann niemals zum Prokuristen be- 
Vu- wer(i en; W ird ein Prokurist etwa um seiner 

Huenste willen zum Mitinhaber des Unternehmens 
Qj Hrt, so erlischt seine Prokura ohne weiteres. Das 

tiit*  natürlich ein, wenn ein Prokurist durch 
KVtolge zum Mitinhaber des Unternehmens auftritt. 
t({1 Gesellschaften m it beschränkter Haftung erfolgt 
■J(n Ernennung _ des Prokuristen durch den Qeschäfts- 

T ritt eine Handelsgesellschaft in Liquidation, 
v Mnn nach diesem Zeitpunkt kein neuer Prokurist 

bestellt werden. Der für eine Handelsgesellschaft 
[j, bestellte Prokurist verwandelt sich durch die 
V Ifdation in einen Handlungsbevollmächtigten, dessen 

retungsbefugnis noch dazu beschränkt ist.

%  P lG Prokura g'bt dem Prokuristen das Recht, 
rt von gerichtlichen und außergerichtlichen Ge- 

ten und Rechtshandlungen, die der Betrieb 
Hit 8 . Handelsgewerbes oder Industrieunternehmens 
' ®ich bringt, zu tätigen. Einige Beschränkungen- 

m aber auch hier. So ist der Prokurist zur 
V T emng und Belastung von Grundstücken nur 

berechtigt, wenn ihm diese Befugnis besonders 
■of P Wurde. Ferner ist der Prokurist zur Anmeldung 
^..Eintragungen in das Handelsregister nicht be- 

kann uur von den Geschäftsinhabern 
¿q eben. Auch die vom Gesetz vorgeschriebene 
W*^oichnung von Inventur und Bilanz kann nicht 
Vcl r°buristen vorgenommen werden, sondern muß 

den Geschäftsinhaber erfolgen. Dagegen ist 
f  kurist zur Prozeßführung und Bestellung von 
bevollmächtigten berechtigt, auch kann er die 

Ngo nternehmen betreffenden gerichtlichen Zustel- 
SioJ1 'n Empfang nehmen. Der Prokurist besitzt 
M p ^böe weiteres die Ermächtigung zur Anstellung 

■Htlassung von Handlungsgehilfen, gegebenenfalls

^bersetzungs • Institut
Richard Decke, boeidlgter Dolmetscher 

DASlZIfi, Hnndegasse 75 
Polnische Gesuche

Zoll, Steuer, Frucht etc.
Ict,e ausländische Korrespondenz und Reklamesachen

auch von technischem Personal, sowie von Bevoll
mächtigten Aus einem vom Prokuristen namens der 
b i™a gezeichneten Akzept wird der Geschäftsinhaber 
wechselmäßig verpflichtet. Während, der Prokurist 
beim Verkauf eines Grundstückes hierzu einer beson
deren Ermächtigung bedarf, ist letztere beim Erwerb 
eines Grundstückes nicht erforderlich. Ebenso kann 
der 1 rokunst V ermietungen oder Verpachtungen ohne 
weiteres tätigen. Wenngleich das Gesetz dem Pro
kuristen einen Grundstückskauf ohne besondere Er
mächtigung zusteht, so muß er andererseits doch bei 
Eintragung irgendwelcher Belastungen des Grund
stücks, wie Kaufgeldhypothek, Wegegerechtigkeit usw 
stets die Genehmigung des Firmeninhabers einholen.

Soweit es sich um den allgemeinen Geschäftsbetrieb 
eines Unternehmens handelt, kann der Geschäftsinhaber 
niemals eine Beschränkung des Umfanges der Prokura 
festlegen und bestimmen. Eine derartige Beschränkung 
ist Dritten gegenüber stets unwirksam. Die Prokura^ 
Erteilung etwa für gewisse Geschäfte oder auf Zeit 
oder für bestimmte Gebiete ist gesetzlich unzulässig. 
Aus letzterem Grunde ist auch eine Beschränkung 
der Prokura auf eine bestimmte Niederlassung oder 
auf ein Zweiggeschäft gesetzlich unzulässig. Nur für 
den Fall bleibt die Prokura in ihrer Wirksamkeit auf 
die Zweigniederlassung beschränkt, wenn letztere eine 
von dem Hauptgeschäft abweichendeFirmenbezeichnnng 
trägt. Es genügt hier allerdings, wenn der Zweig
niederlassung ein Zusatz in der Firmenbezeichnung 
beigefügt wird. Die Unterzeichnung von Schriftstücken 
seitens des Prokuristen hat in der Weise zu erfolgen, 
daß er der Firma seinen Namen mit einem die Pro
kura andeutenden Zusatz beifügt. Der Prokurazusatz 
g ilt im Sinne des Gesetzes jedoch nur als Ordnungs
vorschrift; ein Fortlassen des Zusatzes macht die ge- 
schäftlicheMaßnahme jedoch keines wegs rechtsungültig. 
Bei Wechseln und sonstigen wichtigen Dokumenten soll 
zwar der Prokurazusatz stets zur Anwendung kommen, 
aber auch hier wird bei einer Fortlassung des Zusatzes die 
Rechtsgültigkeit nicht in Frage gestellt. Die Rechts
gültigkeit aller geschäftlicheil Maßnahmen durch den 
Prokuristen ist auch dann gegeben, wenn er einem 
vorgedruckten Firmennamen lediglich seinen Namen 
beifügt. Die Prokura kann von dem Inhaber jederzeit 
widerrufen und entzogen werden; sie ist nicht über
tragbar. Durch den Tod des Firmeninhabers kommt 
jedoch die Prokura nicht zum Erlöschen. Wohl aber 
erlischt die Prokura ohne weiteres bei einer Reihe von 
anderen Fällen, so bei Einstellung und Auflösung des 
Betriebes, beim Konkursläll, beim Verkauf des Unter
nehmens oder wenn ein neuer persönlich haftender 
Gesellschafter in das Geschäft eintritt.

Der Inhaber eines Unternehmens hat die von ihm 
erteilte Prokura zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. Das Gleiche hat auch bei der Erteilung 
einer Gesamtprokura zu geschehen. M it der Anmeldung



950 dWz Nr. 45'

ist die Niederlegung der Namensunterschrift mit der 
Firma vom Prokuristen beim Gericht zu bewirken. 
Ähnlich wie die Erteilung ist auch das Erlöschen 
einer Prokura stets zur Eintragung anzumelden. Die 
Erteilung einer Prokura kann an mehrere Personen 
gemeinschaftlich erfolgen, sogenannte Gesamtprokura. 
Bei der Gesamtprokura vertritt nicht jeder für sich, 
sondern alle zusammen haben den Geschäftsinhaber 
zu vertreten. Allgemein sind die rechtlichen Befug
nisse eines Prokuristen im Gegensatz zum Handlungs
bevollmächtigten ziemlich weitgehende. Der Prokurist 
hat unter anderem das Recht, für die Firma Dahrlehen 
aufzunehmen, Wechselverbindlichkeiten einzugehen, 
Prozesse zu führen, Vergleiche zu schließen, Verzichte 
einzugehen und Bürgschaften zu übernehmen. Grund
sätzlich müssen aber alle rechtlichen und geschäftlichen 
Maßnahmen des Prokuristen innerhalb des Geschäftsbe
reiches des Unternehmens liegen.

Was die Handlungsvollmacht anbetrifft, so zeigt 
diese nicht die rechtliche Einheit wie die Prokura. 
Die allgemein betrachtet geringere rechtliche Bedeutung 
der Handlungsvollmacht ergibt sich auch aus der Tat
sache, daß die gerichtliche Eintragung in das Handels
register unterbleibt. Die Erteilung einer Handlungs
vollmacht pflegt der Geschäftsinhaber in der Regel 
den Interessenten durch Zirkular anzuzeigen. Man 
kann bei der Handlungsvollmacht drei typische Formen 
unterscheiden und zwar erstens mit Gültigkeit für den 
ganzen Betrieb des Unternehmens. In  diesem Fall 
nähert sich die Handlungsvollmacht stark der Prokura 
hinsichtlich der Rechtswirksamkeit. Zweitens kann' 
die Handlungsvollmacht zur Vornahme von Geschäften 
einer bestimmten und drittens auch nur zur Vor
nahme von einzelnen Geschäften erteilt werden. Der 
Handlungsbevollmächtigte bedarf ausdrücklich einer 
besonderen Ermächtigung zur Eingehung von Wechsel
verbindlichkeiten, zur Aufnahme von Darlehen und 
zur Prozeßführung. Der Prokurist benötigt diese be
sonderen Ermächtigungen nicht. Auch zur Veräußerung 
oder Belastung von Grundstücken muß dem Handlung^ 
bevollmächtigten eine besondere Ermächtigung erteilt 
worden sein. Andere Beschränkungen als die vor
genannten, braucht ein Dritter nur dann gegen sich 
gelten lassen, wenn er sie kannte oder kennen mußte. 
Handlungsvollmacht kann auch an einen nichtkauf- 
manmschen Angestellten erteilt werden, wie sie auch 
von einem Minderkaufmann ausgehen kann. Beispiels
weise kann ein Restaurantinhaber einem Kellner 
Handlungsvollmacht erteilen. Bei der Vornahme von 
Geschäften bestimmter A rt erteilten Handlungsvoll-

Motoren -Werke
Mannheim A G.

vorm. Benz Hbf. stat. Motorenbau

Verkaufs
büro

DHNZIG
Pfefferstadt

Nr. 71

Wenzel & Mühle :: Danzig
Hn der Schneidemühle Nr 8-9 Telef. 241 37
Drogen-, Farben-, Gewürze-Großhandlung
Gewürzmühle : Öle : Wagenfett : Bohnermasse

macht spielt die sogenannte Inkassovollmacht zur E1® 
ziehung von Rechnungsbeträgen eine besondere ß° 

Zulässig ist auch die Erteilung einer Gesa® , 
handlungsVollmacht an mehrere Personen, sowohl
alle gemeinschaftlich oder auch dergestalt, daß mehrê_
gemeinschaftlich zur Vertretung befugt sind. Die

_____ u___u  a^mninscha?sainthandlungsvollmacht kann auch in Gemeinsc 
mit einem Gesamtprokuristen, einem V orstandsmitgh j .  
oder Gesellschafter erteilt werden. Jeder Hand wer . 
oder Kleingewerbetreibender kann für seinen Be * , 
einer Person Handlungsvollmacht erteilen. Der > 
kurist ist berechtigt, von sich aus eine Person 
einer Handlungsvollmacht za betrauen. Auch da*, .___  Handlungsvonmacnt za oeuaucu.
geht die rechtlich wesentlich stärkere Stellung u. 
Prokuristen hervor. Die Vollmachtserklärung b'ra c[jt 
nicht unbedingt in Schriftform erfolgen, die V o llm ^  
bann auch stillschweigend aus einem Gewohnheitsr^ 
entstanden sein. Der Handlungsreisende ist, s° 
er sich nicht am Orte des Hauptunternehmens _ 
findet, kraft Gesetzes mit einer bestimmten Handi't e 
Vollmacht ausgestattet. So ist der Reisende 
weiteres berechtigt, den Kaufpreis aus den von g( 
abgeschlossenen Verkäufen einzuziehen, auch 
Zahlungsfristen bewilligen. Andererseits kann p  
einem Reisenden gegenüber rechtsverbindlich0  ̂
klärungen darüber abgeben, daß man eine W ar 
mangelhaft erklärt oder daß man eine Ware znl r
fügung stellt. Auch andere Erklärungen TrlUgtadh
Reisende rechtsverbindlich entgegennehmen, 
reisenden gegenüber g ilt dies nicht; es sei denn. ¡,. 
sie eine regelrechte Handlungsvollmacht bes , 
Auch die in einem Laden oder sonstigen offen V !  
Verkaufsraum tätigen Angestellten genießen p .  
Gesetzes eine bestimmte Handlungsvollmacht
solcher Angestellter g ilt zu Verkäufen und EmP^ ¡0
nahmen ermächtigt, die als gewohnheitsge®9 
einem solchen Geschäft zu betrachten sind.

Im  übrigen betont das Gesetz ausdrücklich» ^  
sich der Handlungsbevollmächtigte bei derZei^ 9lt^  
jedes eine Prokura andeutenden Zusatzes zu ®D... 
hat. Allgemeinlautetder übliche Zusatz i.V. Das Er
der Handlungsvollmacht tr it t  in der Regel
gleichen Fällen ein, wie dies bei der Prokura
Natürlich kann eine Handlungsvollmacht ,<rjechtS,

4
widerrufen werden; es sei denn, daß besondereaS90 
Verhältnisse vorliegen. Beispielsweise eine

mit Provisionsanspruch oder bei r »  p  
eines Geschäftes. Für eine G. m. b. H. kann s
Vollmacht

eine widerrufliche Vollmacht erteilt werden. 
kann ein Handlungsbevollmächtigter ohne ZuS iFLum v tilgten vj. v

des Inhabers seine Vollmacht auf einen ander u 
t ---- ------ . - i . -  viell8, „tragen. Im  übrigen greifen hier auch vie g0v 

Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes 
sie sich auf den Rechtsbegriff „Vollmacht , -pij . 
Es g ilt dies insbesondere für den Fall» da p
dadurch Schaden erlitten, daß sie das Erlöse „ 
”  -  - d i .  S rHandlungsvollmacht weder kannten, n0.c7r>
m n ß f ö n  iV A II»  JI k w n n  r l t n  1 7  O  l l l S  ^  1 O\{>mußten. Hier gewähren die §§ 170 bis - a u\e ..r  
dem Dritten Schutz. So zeigt das Rechtsg\ . je» m 
Prokura und Handlungsvollmacht eine zie^ utZeI1 ' 
Gestaltung, deren Kenntnis jedem von - ,.A 0  
wird. ' Dr. 1 •
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Durchbrechungen
rtes russischen Außenhandelsmonopols.

L Die kürzlich abgeschlossenen H a n d e l s v e r t r ä g e  
Rußlands m i t  P e rs ien  und L e t t l a n d  enthalten 
j '*Ss ischerse i ts  Z u g e s tä n d n is s e ,  die sich nicht 
p1 den Ha Innen der russischen Handelspolitik seit 
fötehen der Sowjet-Union einfügen lassen. Bei dem 
‘ bhaften Interesse der deutschen Wirtschaft für den 
. fischen Markt und derBedeutungdieserAbmacbungen 
b^benenfalls für spätere Verhandlungen zwischen 
Roland und Deutschland lohnt es sich, diese russischen 
Uugeständnisse näher zu untersuchen.

|( In Rußland ist der rus s is c h -p e rs is c h e  Vert rag 
pst durchweg mit großer Propaganda als ein bedeu- 
^ncler Erfolg des russischen Außenkommissariats hin-
^stellt worden. Demgegenüber muß darauf hinge- 
j *e s e n  werden, daß im Gegenteil e in  E r f o l g  der  
[ f i s c h e n  R e g ie r u n g  festzustellen ist.
ltl Der Außenhandel der Sowjet-Union ist bekanntlich 
y^'^polisiert. Zum Verständnis der russisch-persischen 

Ginbarungen sei zuvor kurz auf folgendes hin- 
’ ''''esen: Art. 17 des russischen Zivilkodex bestimmt,
U  nlle auf dem Gebiete der Sowjet-Union si-~ 
L Eilenden Personen lediglich durch Vermittlung des 
Ä s  am Außenhandel teilnehmen dürfen; ein selb
ig p lges Auftreten auf dem Auslandsmarkt ist nur 
]5 «sonders namhaft gemachten Ausnahmefällen zu- 
p j1 V Die Regelung des Außenhandels wird besonders 

: L  durch Kontingentierung der Ein- und Aus- 
öhi’ ,fI ' h. durch planmäßige Pestleirune: der

sich

MengenUm  UV' . „
6 . Gattungen der ein- und auszuführenden Waren; 
•hiM °h e*n ®Perr" und Freigabesystem der Außen- 
leg Isgeschäfte; 3. durch Zollpolitik und 4. durch 
ii^ isichtigung der Geschäftstätigkeit der am Außen- 
sta D0beilî gücix1 Organisationen und Personen. Der 
■«.¡j, .Uche Importplan, der für jedes Jahr neu aufgestellt 

regelt den Umfang der Wareneinfuhr und dient 
Endlage für die Kontingentierung der einzelnen 

L^ga ttunge n . Die Wareneinfuhr erfolgt nur auf 
Jouj1 . voV Einfuhrlizenzen, die vom Außenhandels- 
tj '»Ussariat ausgestellt werden. Ohne eine solche 
[ ! darf weder aus- noch eingeführt werden.

L j ! ieses System war zwar durch die Vergebung von 
t  Spionen nicht mehr ganz streng durchgeführt, 

handelte es sich bei ihnen nur um einzelne 
W ^fcüngsmaßregeln und nicht um generell bedungene 
WDhmon in Form eines Staatsvertrages mit einem 
iH f611 Lande. Dies ist vielmehr jetzt zum ersten 
^geg enübe r Persien geschehen. Man hat deshalb 
^^P te t, daß der ru s s is c h -p e rs i s c h e  H a n d e ls -  

fa g eine ta t s ä c h l i c h e  D u r c h b r e c h u n g  
elle ' üssisehen  A u ß e n h a n d e ls m o n o p o ls  dar- 

’ Und das mit Recht.

<rem Notenwechsel über die Handelsbeziehungen 
Ü Länder, der einen Teil des Vertrages darstellt, 
tjVte lCk vereinbart worden, daß ein Kontingent im 
lfH p V,Un Millionen Rubel persischer Erzeugnisse 
N l  «ßland eingeführt werden kann. Für persische 
pV , ;e werden erleichterte Bedingungen bei der 

^ Ausfuhr festgesetzt. Die persische Einfuhr 
.^ 11 IDnd muß dabei durch Ausfuhr sowjetrussischer 

Prozent gedeckt sein. Ein Vorzugsrecht 
iyl j <auf von Einfuhrwaren persischer Herkunft 

Wirtschaftsorganen der Sowjet-Union und
i S t  ^önsohaften zuerkannt. Persien erhält freien 

n th' seine Ausfuhr durch das Territorium der
((^U O

Waren dritter Länder, mit denen dieSowjet-
de 'V0n s°wie für seine Einfuhr innerhalb einer 

r Waren dritter Länder, mit denen die Sowjet- 
andelsVerträge abgeschlossen hat. Der Vertrag

enthält ferner eine Zollkonvention und das Prinzip 
der gegenseitigen Meistbegünstigung in Tarif- und 
Zollfragen.

Diese Abmachungen bedeuten für Persien mehr 
als die Gewährung der Meistbegünstigung durch Ruß
land, die für sich allein durch das russische Außen
handelsmonopol jederzeit illusorisch gemacht werden 
könnte. Es ist j e t z t  das ers te  Ma l,  daß die 
bowj  e t - U n io n  H a n d e l  ohne L i z e n z  gestat te t :  
eine recht bedeutsame Neuerscheinung, wenn man 
bedenkt, in wie starkem Maße Rußland bisher immer 
wieder die Unantastbarkeit seines Außenhandels
monopols betont hat.

Ein weiterer persischer Erfolg ist die Z u s i c h e r u n g  
des u n g e h in d e r t e n  D u r c h g a n g s v e r k e h r s ;  die 
Freigabe des Transithandels verschafft dem persischen 
Handel auf dem uralten Handelsweg über Trapezunt 
nach Nordwest Luft. Bisher hatte Rußland immer 
versucht, diesen Weg zu sperren, und den Besitz von 
Kaukasien benutzt, ausländische Warendurchfuhren zu 
behindern, bis jetzt hier eine Aenderung eingetreten 
ist. Diese A e n d e r u n g  i n t e r e s s i e r t  besonders  
D e u ts c h la n d ,  weil nunmehr zu hoffen ist, daß auch 
der Verkehr von Deutschland nach Persien an Aus
dehnung gewinnt. Hierzu äußert sich Scheffer-Moskau 
im Berliner Tageblatt Nr. 484 vom 13. Oktober 1927 
wie folgt: „Es existiert bekanntlich eine deutsch
russische Transitgesellschaft, die bisher keine großen 
Erfolge erzielen konnte und seit einem Jahr um bessere 
Bedingungen ringt. Die Transitpolitik der Sowjet
union ist überhaupt mit jener einen wenig beglücken
den Ausnahme, bisher durchaus negativ gewesen. In  
dieser Beziehung ist die Sowjetunion auf dem Globus 
ein ungeheurer toter Fleck. W ir wollen hoffen, daß 
sich das jetzt, zunächst in bezug auf Persien, ändert“ .

ln diesem Vertrage drückt sich zweifellos der Wille 
der Sowjet-Union zur Angleichung an seine Umwelt 
aus und man kann sagen, daß der V e r t r a g  e inen  
S c h r i t t  v o r w ä r t s  in  der  Wiedere ing l iederun«- 
R u ß la n d s  in  die ü b l i c h e n  F o r m e n  des in te rn  
n a t io n a le n  H a n d e ls v e r k e h r s  darstellt. A ller
dings wird dieser Schritt geschmälert durch die Be
schränkung des beiderseitigen Handels auf bestimmte 
Summen, die jedoch immerhin näher an den Vorkriegs
umsatz beider Staaten im Verhältnis zueinander heran
kommen, als es irgend sonst in den Handelsbeziehungen 
der Sowjet-Union zu anderen Ländern der Fallest. 
Und dies ist besonders beachtlich.

Der russisch- le t t ische Handels ver trag ,  dessen 
Ratifizierung vor kurzem erfolgt ist, enthält in seinem 
zweiten Teile eine besondere Z o l l k o n v e n t i o n ,  in 
der beiderseitig Z o l l e r m ä ß i g u n g e n  auf bestimmte 
Exportwaren gewährt werden. Dieses Uebereinkommen 
ist mit der Bedingung verknüpft, daß der lettische 
Export nach Rußland mindestens 40 Millionen Lat 
jährlich erreichen muß. Ein Verzeichnis russischer- 
seits bestellter Waren und Einkäufe ist dem Vertrage 
als Anlage beigefügt. Also w ie d e ru m  d ie  Ueber -  
nahme e in e r  G a ra n t i e  d u rc h  R u ß la n d  zu r  
A b nahm e  b e s t im m te r  W arenm engen .

Weiterhin verpflichtet sich Rußland durch den 
Vertrag z u r D u r c h fu h r  einer jEhrlichenWarenmenge 
von 200000 Tonnen durch Lettland; diese Menge soll 
für jedes der folgenden Vertragsjahre um 10% erhöht 
werden.

Ob es sich bei diesen Vereinbarungen um „Aus
nahmen“ handelt oder ob Rußland auf diesem Wege 
der Anpassung an seine Umwelt weiter fortschreiten 
wird, muß abgewartet werden. Vielleicht läßt sich in  
kurzer Zeit mehr darüber sagen. Dr. L.
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Bücherbesprechung
Konsulats- und Mustervorschriften. Herausgegeben 

von d. Auskunftsabteilung der Handelskammer Hamburg.
Die vielfach geänderten und neu erlassenen Konsu

lats- und Mustervorschriften haben es notwendig 
erscheinen lassen, das von der Handelskammer in 
Hamburg veröffentlichte Heft 12 neu herauszugeben 
ln  der vorliegenden Neuausgabe — Heft 14 — sind 
die jetzt geltenden Konsulats- und Mustervorschriften 
m kurzer und übersichtlicher Form zusammengestellt 
Da die Bestimmungen über Zollfakturen, Handels
rechnungen, Ursprungszeugnisse, Durchfuhrbescheini
gungen, Konnossemente u. a. m. teilweise außerordentlich 
umfangreich sind, konnten nur kurze Hinweise gemacht

Wenn auch die vorliegende Zusammenstellung, die 
die einschlägigen Bestimmungen der europäischen, 
amerikanischen, afrikanischen, asiatischen und austra
lischen Staaten behandelt, keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit erheben soll, so stellt sie doch für den 
Hroß- und L berseehandel ein außerordentlich wichtiges 
Naehschlagematenal dar. Eine Beachtung der ver
schiedensten Bestimmungen der einzelnen Länder ist 
jedenfalls notwendig, um unnötige Kosten bei der 
späteren Neuausfertigung und eine erneute Beglaubigung 
der Begleitpapiere zu vermeiden.

Die Veröffentlichung der Handelskammer Hamburg 
kann daher bestens empfohlen werden. Die Zusammen
stellung über die Konsulats- und Mustervorschriften 
hegt im übrigen m der Auskunftsstelle der Handels
kammer Danzig, Hundegasse 10, für Interessenten zur 
Jcansientnähme aus.

Wirtschaftliche Geschäftsführung im Einzelhand® •
Herausg. von Dr. Heinrich Walter, Stuttgart 1927, V01 
lag für Wirtschaft und Verkehr, Forkel & Co., Stuft 
gart, Pflizerstraße 7.

Zu dem Problem „Rationalisierung im Einzelhande  ̂
liefert die neue Zeitschrift „Wirtschaftliche Geschäfts s 
führung im Einzelhandel“ wertvolles Material, das am 
Grund der besten deutschen und amerikanischen »V 
fahrungen zusammengestellt ist. Die neue L°.se - 
Blätterzeitschrift zeigt dem Einzelhandel aller Zweig -j 
neuartige Geschäfts- und Verkaufsmethoden und j
in einer knappen sachlichen Darstellung ohne laüe j 
atmige theoretische Erörterungen.

Die einzelnen Aufsätze, die vom Einkauf bis 0 
Werbung, von der Personalausbildung bis zur & 
pedition alle Fragen behandeln, erscheinen auf l°se 
Blättern, die in einem besonderen Ordner derart 2 
sammengefügt werden, daß von Anfang an ein sy8t 
matisch geordnetes Nachschlagewerk vorliegt, d®sS®.« 
Inhalt dauernd ergänzt werden kann. Ein besonder 
Gliederungsplan ermöglicht es, das Material über J®° 
Frage rasch zu finden.

Die neue Zeitschrift „Wirtschaftliche Gesch® 
führung im Einzelhandel“ erscheint monatlich; a 
Bezugspreis beträgt Rmk. 18,— jährlich. Die o® 
Zeitschrift kann m it Rücksicht auf die notweöd g ■ 
Rationalisierung im Einzelhandel empfohlen wertV eI 
sie liegt in der Auskunftsstelle der Handelskauf 
Interessenten zur Einsichtnahme aus.

Branchen Verzeichnis
Automobile Briefumschläge

Automobile «Ford“ ,» . „ , °
V. Alvensleben & Thiel, Danzig » n ef« l a g f a b r i k Hansa AG.

* nziS J Danzig,Weideng.35/38. Tel.26696

Krankenartikel
L. Guttzeit vorm. A. Lehmann

Jopengasse 31/32

Spedition
Emil B e i— 7

Danzig Königsberg
Emil Bereu/,, l>a»zif  o*

Druck von A. Schroth, Danzig.


